
Stadtverordnetenversammlung 

 documenta-Stadt 
 
 
An die  
Damen und Herren 
der Stadtverordnetenversammlung  
 
Kassel 

 
Geschäftsstelle: 
Büro der 
Stadtverordnetenversammlung 
Rathaus, 34112 Kassel 
Auskunft erteilt: Frau Woelk 
Tel. 05 61/7 87-12 23 
Fax 05 61/7 87-21 82 
E-Mail: 
Heidi.Woelk@stadt-kassel.de 
 
Kassel, 28.05.2009 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 33. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für 
 

Montag, 08.06.2009, 16.00 Uhr, 
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel. 

 
Tagesordnung I 
 
1. Mitteilungen 
 
2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
3. Fragestunde 
 

Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk III - Kassel-West - 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Hilgen 

4. 

- 101.16.1324 -   
 

Leitung des Revisionsamtes 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Hilgen 

5. 

- 101.16.1332 -   
 

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der 
Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

6. 

- 101.16.1272 - *)  ***) 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 
„Silberbornstraße 26“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

7. 

- 101.16.1273 - *)  ***) 
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Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 
VIII/76 "Hotel Gude" 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

8. 

- 101.16.1312 - *) 
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 "Hotel Gude" (Behandlung 
der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

9. 

- 101.16.1313 - *) 
 

Anpassung der Kosten der Unterkunft/Pauschalen Grundmiete und 
Betriebskosten für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch (SGB II/SGB XII) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 
Stadtverordneter Dr. Schnell und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordnete Bergmann 

10. 

- 101.16.1318 - und Änderungsantrag Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 

Stand der Regionalreform Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: N.N. 

11. 

- 101.16.1187 -   
 

Anpassung der Regelleistungen für Kinder und Jugendliche im SGB II 
und SGB XII 
Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG und des 
Stadtverordneten Häfner (FWG) 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Gaß 

12. 

- 101.16.1221 -   
 

Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Geselle 

13. 

- 101.16.1225 -   
 

Petition "Verfahren zum Ausbau von Straßen" im Stadtparlament 
behandeln 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Domes 

14. 

- 101.16.1237 -   
 

Kommunal-Kombi - die Umsetzung absichern und verbessern 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Gaß 

15. 

- 101.16.1283 -   
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Waffenbörse 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in: Stadtverordnete Weber 

16. 

- 101.16.1307 -   
 

Keinen Doppelhaushalt für 2010/2011 
Antrag des Stadtverordneten Häfner, FWG 
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Häfner 

17. 

- 101.16.1336 -   
 
 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 

Vorstellung Konzept "Willkommen von Anfang an" 
Antrag der FDP-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport: 
Stadtverordneter Schmidt 

18. 

- 101.16.1269 -   
 

Vorstellung der "Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung - 100 
klimaaktive Kommunen" 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 
Stadtverordneter Völler 

19. 

- 101.16.1278 -   
 

Vorstellung Masterplan "Energieeffizienz" sowie Konzept für die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 
Stadtverordneter Kortmann 

20. 

- 101.16.1279 -   
 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der 
Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen 
und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im 
Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, 
Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, 
Berufliche Schule des Landkreises Kassel 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordneter Liebetrau, 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Merz und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung: N.N. 

21. 

- 101.16.1300 - *) 
 

Entgeltfreie ÖPNV-Nutzung für Kinder unter 6 Jahren 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

22. 

- 101.16.1301 - *) 
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Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung: N.N. 

23. 

- 101.16.1302 - *) 
 

Programm „Soziale Stadt“ Wesertor 
Modellvorhaben im nichtinvestiven Bereich 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordneter Dr. von Rüden und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. Behschad 

24. 

- 101.16.1303 -   
 

Kommunales Programm gegen die Ausbildungsmisere 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordnete Müller 

25. 

- 101.16.1308 -   
 

Stadtradeln - Unsere Stadt fährt Rad! Wir treten in die Pedale für den 
Klimaschutz 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 
Stadtverordnete Weber 

26. 

- 101.16.1309 -   
 

Dachflächenbörse zur Nutzung der Sonnenenergie 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie: 
Stadtverordneter Domes 

27. 

- 101.16.1310 -   
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41 
"Germaniastraße/Goethestraße" (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

28. 

- 101.16.1311 - *) 
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung 
Fuldaufer/Bleichwiesen" (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

29. 

- 101.16.1314 - *) 
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Einrichtung einer Schule für Kranke (Krankenhausbeschulung) als 
Abteilung an der Mönchebergschule, Förderschule für Lernhilfe 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordnete Mattern und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Rönz 

30. 

- 101.16.1315 -   
 

Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II) Verlängerung des 
Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrages der 
Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Boeddinghaus 

31. 

- 101.16.1316 -   
 

Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder im Heilhaus Kassel 
als Abteilung der Alexander-Schmorell-Schule, Schule für 
Körperbehinderte, zum Schuljahr 2009/10 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Schule, Jugend und Bildung: 
Stadtverordnete Dr. Wilde-Stockmeyer und 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Oberbrunner 

32. 

- 101.16.1317 -   
 

Kurzstreckenticket Regiotram 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

33. 

- 101.16.1319 - *) 
 

Umbau Friedrich-Ebert-Straße Ost I 
Antrag der CDU-Fraktion 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

34. 

- 101.16.1320 - *) 
 

Bildung von Haushaltsresten im Abschluss des Haushaltsjahres 2008 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Doose 

35. 

- 101.16.1326 -   
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

36. 

- 101.16.1327 - *) 
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Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in 
Städten 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

37. 

- 101.16.1337 - *) 
 

Programm "Aktive Kernbereiche" 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr: N.N. 

38. 

- 101.16.1340 - *) 
 
 
Tagesordnung I 
 
Es ist beabsichtigt, nachfolgende Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung 
zu behandeln. 
 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 
Vorlage der Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

39. 

- 101.16.1329 - *)    **) 
 

Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Harleshausen 
Vorlage der Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

40. 

- 101.16.1330 - *)   **) 
 

Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Waldau 
Vorlage der Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

41. 

- 101.16.1331 - *)    **) 
 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel 
Vorlage der Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

42. 

- 101.16.1342 - *)   **) 
 

Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 
Vorlage der Grundstückskommission 
Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N. 

43. 

- 101.16.1343 - *)   **) 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jürgen Kaiser 
Stadtverordnetenvorsteher 
 
*) Die Beschlussempfehlungen erhalten Sie am 8. Juni 2009 
**) Die Unterlagen erhalten Sie am 8. Juni 2009 
***) Die Unterlagen erhielten Sie mit der Einladung zur Sitzung am 4. Mai 2009. 



Stadtverordnetenversammlung 

 
documenta-Stadt
Kassel, 22.06.2009 

  

Niederschrift 
 

über die 33. öffentliche Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung am 

Montag, 08.06.2009, 16.00 Uhr 
im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 
 
Anwesende: Siehe Anwesenheitsliste 
 
 
Stadtverordnetenvorsteher Kaiser eröffnet die mit der Einladung vom 28. Mai 2009 
ordnungsgemäß einberufene 33. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
Zur Tagesordnung 
 
Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 
 
34. Umbau Friedrich-Ebert-Straße OST I 

Antrag der CDU Fraktion 
- 101.16.1320 - 
im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 04.06.2009 
abgesetzt. 

 
39. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1329 – 
 

40. Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Harleshausen 
Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1330 – 
 

41. Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Waldau 
Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1331 – 
 

42. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel 
Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1342 – 
 

43. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 
Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1343 - 
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Die Vorlagen wurden in der Sitzung des Grundstücksausschusses am 03.06.2009 
einstimmig beschlossen.  
 
Anträge zur Änderung bzw. Erweiterung der Tagesordnung 
 
Stadtverordneter Häfner beantragt, Tagesordnungspunkt 
17. Keinen Doppelhaushalt für 2010-2011 

Antrag Stadtverordneter Häfner, FWG 
 - 101.16.1336 - 
heute auf jeden Fall zu behandeln. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den 

Beschluss 
 

Dem Geschäftsordnungsantrag des Stadtverordneten Häfner auf 
Behandlung des Tagesordnungspunktes 17, 101.16.1336, in der heutigen 
Sitzung, wird zugestimmt. 

 
Der Aufruf erfolgt nach Tagesordnungspunkt 10. 
 
 
Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor. 
Stadtverordnetenvorsteher Kaiser stellt die geänderte Tagesordnung fest. 
 
 
Tagesordnung I 
 
 
1. Mitteilungen 
 
Als Wahlleiter für die Wahl der Mitglieder der Stadt Kassel in die 
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Kassel stellt 
Stadtverordnetenvorsteher Kaiser das Ausscheiden von Herrn Carsten Huhn und 
dessen persönlichen Vertreters, Herrn Gerald Kleinhempel, fest. 
 
Entsprechend dem Wahlvorschlag der Fraktion Kasseler Linke.ASG vom 26.06.2009 
rückt nach 
 
als Mitglied 

 Herr Gerald Kleinhempel 
 
und als dessen persönlicher Vertreter 

 Herr Martin Gertenbach. 
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2. Vorschläge der Ortsbeiräte 
 
Es liegen keine Vorschläge der Ortsbeiräte vor. 
 
 
3. Fragestunde 
Die Fragen Nr. 102.16.432, 102.16.448 bis 102.16.457 sowie 101.16.459 bis 101.16.467 
sind behandelt. Oberbürgermeister Hilgen sagt die schriftliche Beantwortung der 
Nachfrage zu Frage Nr. 102.16.457 von Stadtverordneten Boeddinghaus „In welcher 
Sprache oder in welchen Sprachen wurden die Menschen angeschrieben?“ zu. 
Die Frage Nr. 101.16.458 wird wegen Abwesenheit des Fragestellers auf die nächste 
Fragestunde geschoben. 
 
 
 

4. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk III - Kassel-West - 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1324 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau  
 Gudrun Gutt-Schmidt, geb. 06.06.1948 in Eisenbach / 
 Obernburg a. M., Beruf: med. Pädagogin, wh.  
 Weidlingstraße 5 in 34119 Kassel als Schiedsperson  
 für den Bezirk III - Kassel-West - für eine weitere  
 Amtsperiode." 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den 
Bezirk III - Kassel-West -, 101.16.1324, wird zugestimmt. 

 
 
 

5. Leitung des Revisionsamtes 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1332 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Bestellung von Frau 
Jutta Bott, geboren am 24. Juli 1966, zur Leiterin des Revisionsamtes der 
Stadt Kassel nach § 130 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) zu.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, B90/Grüne 
Ablehnung: CDU, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG, FDP, Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Leitung des Revisionsamtes, 
101.16.1332, wird zugestimmt. 

 
 
 

6. Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der 
Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1272 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch zur 
rückwärtigen Bebauung des Grundstücks Silberbornstraße 26 zwischen Herrn 
Helmut Bringmann und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 
„Silberbornstraße 26“, 101.16.1272, wird zugestimmt. 

 
 
 

7. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 
„Silberbornstraße 26“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1273 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (gemäß § 12 (1) Abs. 1 
Baugesetzbuch) für das Grundstück Silberbornstraße 26 im Baublock zwischen 
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der Silberbornstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Straße Am 
Donarbrunnen und der Wilhelm-Busch-Straße wird zugestimmt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung einer 
Wohnbebauung im rückwärtigen Grundstücksteil. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. 
 
Den erneut vorgetragenen Anregungen einer Privatperson wird nicht 
entsprochen. 
 
Aus redaktionellen Gründen wird in den Festsetzungen durch Text 1.4 der Satz 
„Im WR sind maximal 2 WE zulässig“ ersetzt durch den Satz 
„Im WR sind auf dem rückwärtigen Grundstücksteil maximal 2 WE zulässig“. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ wird als 
Satzung beschlossen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung), 
101.16.1273, wird zugestimmt. 

 
 
 

8. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 
VIII/76 "Hotel Gude" 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1312 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Baugesetzbuch zur 
Erweiterung des „Hotel Gude“ auf dem Grundstück Frankfurter Straße 299 
zwischen Herrn Ralf Gude und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Städtebaulicher Vertrag zum 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 "Hotel Gude", 101.16.1312, 
wird zugestimmt. 

 
 
 

9. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 "Hotel Gude" (Behandlung 
der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1313 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes für den Bereich südlich der Frankfurter 
Straße beidseitig der Straße Wartekuppe wird zugestimmt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung der baulichen 
Entwicklung des Hotel „Gude“ in Kassel Niederzwehren. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. 
 
Den Anregungen Ziffer 1 - 3, die während der Offenlage des Bebauungsplan-
Entwurfes eingegangen sind, wird teilweise entsprochen 
(s. Anlage 2). 
 
Der Bebauungsplan wird wie folgt geändert: 
- Die Stellplatzfläche St1 wird an den schallschutztechnisch relevanten Stellen 
vermaßt (redaktionelle Änderung). 
- Die Festsetzung durch Text Nr. 3.2 wird durch den Text:  
„Auf der Fläche für Stellplätze (St1) dürfen für An- und Abfahrten in den 
Nachtstunden (22:00 - 06:00 Uhr) höchstens 31 Stellplätze zur Verfügung 
stehen“ersetzt. 
 
- Unter Rechtsgrundlagen wird der letzte Satz ersetzt durch:  
„Baumschutzsatzung der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung“. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird wie folgt geändert: 
 
- Unter Punkt 2.2 (Schutzgebiete) wird Punkt 2.2.2 wie folgt ergänzt: 
„Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet: Der Geltungsbereich befindet sich 
teilweise innerhalb der Schutzzone III des mit Anordnung vom 25.03.1970 
amtlich festgesetzten Schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 
„Neue Mühle“ und „Tränkeweg“ sowie innerhalb der quantitativen Schutzzone 
B2 - äußere Zone - des mit Verordnung vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) 
amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte 
Heilquelle „TB Wilhelmshöhe 3“. Der 1. Satz :“Das Plangebiet … wird 
gestrichen“. 
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- Unter Punkt 2.3.2 (Baumschutzsatzung) entfällt der 2. Satz. 
 
- Punkt Nr. 2.4 (Schalltechnisches Gutachten, Seite 8, vorletzter Satz) wird wie 
folgt geändert: 
„Zur Nachtzeit dürfen maximal 31 Stellplätze im Bereich St1 für An- und 
Abfahrten genutzt werden.“ Das Schreiben des Gutachters vom 14.08.2008 wird 
als Ergänzung des schalltechnischen Gutachtens in die Anlage zur Begründung 
aufgenommen. 
 
Punkt 5.2 wird wie folgt ersetzt: 
Auf der Fläche für Stellplätze (St1) dürfen für An- und Abfahrten in den 
Nachtstunden (22:00 - 06:00 Uhr) höchstens 31 Stellplätze zur Verfügung stehen. 
 
Der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 
VIII/76 "Hotel Gude" (Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung 
als Satzung), 101.16.1313, wird zugestimmt. 

 
 
 

10. Anpassung der Kosten der Unterkunft/Pauschalen Grundmiete und 
Betriebskosten für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch (SGB II/SGB XII) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1318 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Zur Deckung des Bedarfs für die Leistungen der Kosten der Unterkunft gemäß 
den §§ 22 Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II und 29 Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch / SGB XII werden die angemessenen Kosten für die 
Grundmieten und Betriebskosten gemäß Anlage 1 des Beschlusses mit Wirkung 
ab 1. Juni 2009 angepasst. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, FDP, B90/Grüne (9), FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Enthaltung: 1 Stadtverordnete B90/Grüne 
den  
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Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Anpassung der Kosten der 
Unterkunft/Pauschalen Grundmiete und Betriebskosten für die 
Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB 
II/SGB XII), 101.16.1318, wird zugestimmt. 

 
 

 Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, den Beschlusstext folgendermaßen 
zu ändern: 
 

Zur Deckung des Bedarfs für die Leistungen der Kosten der Unterkunft gemäß 
den §§ 22 Zweites Buch – Sozialgesetzbuch / SGB II und 29 Zwölftes Buch – 
Sozialgesetzbuch / SGB XII werden die angemessenen Kosten für die 
Grundmieten und Betriebskosten gemäß der geänderten Anlage 1 des 
Beschlusses mit Wirkung ab 1. Juni 2009 angepasst.“ 
 
Die in der Anlage 1 genannten Quadratmeterzahlen werden an den 
Beschluss mit der Vorlagennummer 101.15.1463 angeglichen.  Die 
Kosten pro Quadratmeter sowie für die Betriebskosten werden 
außerdem an die Mietpreis- und Betriebskostenentwicklung 
angeglichen. 

 
Stadtverordneter Boeddinghaus beantragt namentliche Abstimmung über den 
Änderungsantrag seiner Fraktion. 
 
Namentliche Abstimmung: 
 Ja Nein Enthaltung 

Alster, Friedhelm  x  

Bathon, Michael  x  

Behschad, Dr., Maik  x  

Beig, Dieter  x  

Bergmann, Anke  x  

Boeddinghaus, Kai x   

Bogdon, Barbara  x  

Decker, Wolfgang  x  

Diederich, Hannelore  x  

Domes, Norbert x   

Doose, Bernd-Peter  x  

Frankenberger, Uwe  x  

Friedrich, Petra  x  

Friedrich, Wolfgang  x  

Geselle, Christian  x  
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Hanemann, Dr., Rainer  x  

Hartig, Hermann  x  

Hövel,Hanemann van den, 
Dr., Martina 

 x  

Häfner, Bernd-Wolfgang  x  

Heusinger von Waldegge  x  

Hoppe, Dr., Bernd  x  

Jakat, Gabriele  x  

Jordan, Hendrik  x  

Jürgens, Dr., Andreas  x  

Junker-John, Dr., Monika  x  

Kaiser, Jürgen  x  

Kalb, Dominique  x  

Kieselbach, Wolfram  x  

Knab, Michael  x  

Kortmann, Stefan  x  

Lappöhn, Ellen  x  

Lewandowski, Georg  x  

Lipschik, Anja  x  

Mattern, Heike  x  

Meil, Ernst  x  

Merz, Manfred  x  

Müller, Karin  x  

Mütterthies, Nicola  x  

Oberbrunner, Frank  x  

Ramdohr, Lars  x  

Reimann, Heidi  x  

Rönz, Gernot  x  

Rudolph, Sandra  x  

Rudolph, Wolfgang  x  

Rüden, Dr., Michael von  x  

Schild, Bodo  x  

Schmidt, Gisela  x  

Schmidt, Lutz  x  

Schnell, Dr., Günther  x  

Schöberl, Karl-Jörg  x  
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Seewald, Elena  x  

Selbert, Axel x   

Spitzenberg, Alfons  x  

Stähling-Dittmann, 
Waltraud 

 x  

Strube, Donald  x  

Thießen, Johann  x  

Völler, Harry  x  

Weber, Helga  x  

Weschbach, Klaus  x  

Wilde-Stockmeyer, Dr., 
Marlies 

x   

Yildirim, Nuray x   

Zeidler, Volker  x  

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung:    5 Ja-Stimmen 
Ablehnung: 57 Nein-Stimmen 
Enthaltung: -- 
abwesend: 9 Stadtverordnete 
den  

Beschluss 
 

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG zum Antrag des 
Magistrats betr. Anpassung der Kosten der Unterkunft/Pauschalen 
Grundmiete und Betriebskosten für die Rechtskreise Zweites Buch und 
Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II/SGB XII), 101.16.1318, wird 
abgelehnt. 

 
 

17. Keinen Doppelhaushalt für 2010/2011 
Antrag des Stadtverordneten Häfner, FWG 
- 101.16.1336 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel stellt entgegen seiner Absicht keinen 
Doppelhaushalt für Haushaltsjahre 2010 und 2011 auf. 
Vielmehr wird - wie in den letzten Jahren - ein Einzelhaushaltsplan 2010 
erarbeitet. 

 
Stadtkämmerer Dr. Barthel erklärt für den Magistrat, dass sich der Magistrat darauf 
verständigt hat, aufgrund der Wirtschaftskrise das Projekt eines Doppelhaushaltes 
nicht weiter zu verfolgen und einen Einzelhaushalt für das Jahr 2010 aufzustellen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Stadtverordneten Häfner, FWG, betr. Keinen 
Doppelhaushalt für 2010/2011, 101.16.1336, wird zugestimmt. 

 
 
 

11. Stand der Regionalreform Kassel 
Anfrage der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1187 - 

 
Anfrage 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welchen Stand haben die Vorbereitungen einer Regionalreform von Stadt und 
Landkreis Kassel 

2. Welche weiteren konkreten Schritte sind beabsichtigt? 
3. Wie und wann gedenkt der Magistrat die Stadtgesellschaft in die Diskussion 

einzubinden? 
 
Stadtverordneter Friedrich, Fraktion B90/Grüne, begründet die Anfrage seiner 
Fraktion. 
Oberbürgermeister Hilgen beantwortet für den Magistrat die Anfrage. 
 
Die Anfrage ist von Oberbürgermeister Hilgen beantwortet. 
 
 
 

12. Anpassung der Regelleistungen für Kinder und Jugendliche 
im SGB II und SGB XII 
Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG und des 
Stadtverordneten Häfner (FWG) 
- 101.16.1221 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, 
über den Hessischen Städtetag und den Deutschen Städtetag auf die 
Bundesregierung Einfluss zu nehmen, damit die Empfehlungen der 
Expertenkommission im Hinblick auf eine wissenschaftliche Ermittlung, 
Neubemessung und Festsetzung der Regelleistungen für Kinder und 
Jugendliche im SGB II und XII umgesetzt werden, in der die besonderen 
Kinderbedarfe berücksichtigt werden. Ebenso soll durch eine 
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Öffnungsklausel im SGB II eine abweichende Bedarfsbemessung für einen 
höheren Bedarf im Einzelfall vor Ort möglich sein. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: CDU 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG und des 
Stadtverordneten Häfner (FWG) betr. Anpassung der Regelleistungen für 
Kinder und Jugendliche im SGB II und SGB XII, 101.16.1221, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

13. Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1225 - 

 
 Geänderter Antrag der CDU-Fraktion 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, bis zum 30.06.2009 ein Konzept zur 
mittelfristigen Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren vorzulegen. Ziel 
soll sein, die Entsorgungsgebühren in der Stadt Kassel auf ein Niveau der 
durchschnittlichen Sätze für vergleichbare Städte in Deutschland zu bringen. 

 
 
Stadtverordneter Kalb begründet den Antrag der CDU-Fraktion und ändert diesen 
wie folgt ab: 
 

 Geänderter Antrag der CDU-Fraktion vom 8. Juni 2009 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, bis zum 30.09.2009 ein Konzept zur 
mittelfristigen Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren vorzulegen. Ziel 
soll sein, die Entsorgungsgebühren in der Stadt Kassel auf ein Niveau der 
durchschnittlichen Sätze für vergleichbare Städte in Deutschland zu bringen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  
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Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der CDU-Fraktion vom 8. Juni 2009 betr. 
Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren, 101.16.1225, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

14. Petition "Verfahren zum Ausbau von Straßen" im Stadtparlament 
behandeln 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1237 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

15. Kommunal-Kombi - die Umsetzung absichern und verbessern 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1283 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

16. Waffenbörse 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1307 - 

 
Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 
Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 
 
 
 

 
Tagesordnung II (ohne Aussprache) 
 
 

18. Vorstellung Konzept "Willkommen von Anfang an" 
Antrag der FDP-Fraktion 
- 101.16.1269 - 

 
 Geänderter Antrag 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, die Umsetzung des überarbeiteten, 
zuletzt erstellten neuen Konzeptes vom Februar 2009 „Willkommen von 
Anfang an“ in einem halben Jahr dem Ausschuss für Soziales, 
Gesundheit und Sport vorzustellen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der FDP-Fraktion betr. Vorstellung Konzept 
"Willkommen von Anfang an", 101.16.1269, wird zugestimmt. 

 
 
 

19. Vorstellung der "Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung - 100 
klimaaktive Kommunen" 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1278 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss für Umwelt und Energie die 
„Nachhaltigskeitsstrategie der Landesregierung – 100 klimaaktive 
Kommunen“ und die Möglichkeiten der Beteiligung für Kassel an dieser 
Strategie vorzustellen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Vorstellung der "Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung - 100 
klimaaktive Kommunen", 101.16.1278, wird zugestimmt. 

 
 
 

20. Vorstellung Masterplan "Energieeffizienz" sowie Konzept für die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1279 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss für Umwelt und Energie den 
vom DeENet erstellten Masterplan „Energieeffizienz“ sowie das Konzept 
für die Umsetzung einzelner Maßnahmen für die Stadt Kassel und die 
Städte und Gemeinden im Landkreis vorzustellen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Vorstellung Masterplan "Energieeffizienz" sowie Konzept für die 
Umsetzung einzelner Maßnahmen, 101.16.1279, wird zugestimmt. 

 
 
 

21. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der 
Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen 
und Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im 
Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, 
Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, 
Berufliche Schule des Landkreises Kassel 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1300 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss der öffentlich- 
rechtlichen Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und 
Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises 
Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-
Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-
Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, in der aus der Anlage 
ersichtlichen Fassung zu.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und Entgelte für die 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises Kassel und 
der Stadt Kassel im Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-
Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-
Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, 101.16.1300, wird 
zugestimmt. 
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22. Entgeltfreie ÖPNV-Nutzung für Kinder unter 6 Jahren 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1301 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit dem Nordhessischen Verkehrs-Verbund 
(NVV) Gespräche mit dem Ziel zu führen, die entgeltfreie Beförderung aller 
Kinder unter 6 Jahren in den Tarifbestimmungen festzuschreiben. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Entgeltfreie ÖPNV-Nutzung für 
Kinder unter 6 Jahren, 101.16.1301, wird zugestimmt. 

 
 
 

23. Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1302 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, unverzüglich ein Konzept vorzulegen, 
um die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu gewährleisten. 
Das Konzept soll einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung folgender 
Ziele enthalten: 
 
1. Verhinderung von Alkohol- und Drogenmissbrauch 
2. Verhinderung von Ruhestörungen 
3. Verhinderung der Verunreinigung durch Müll 
4. Verhinderung der Verunreinigungen durch Hundekot 
5. Beseitigung der Gefahren durch freilaufende Hunde 
6. Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für Platzverweise durch 
die Polizei 
 
Das Konzept ist im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung vorzustellen. 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: CDU, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG, FDP, 
 Stadtverordnete Yildirim 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion  betr. Ordnung und Sicherheit im 
öffentlichen Raum, 101.16.1302, wird abgelehnt. 

 
 
 

24. Programm „Soziale Stadt“ Wesertor 
Modellvorhaben im nichtinvestiven Bereich 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1303 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt zu, das Vorhaben 
 
Das WeserTOR öffnet sich - Präventive und akute Hilfen für Bildung und 
Integration  
 
im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ Stadtteil Wesertor - für nichtinvestive 
Modellvorhaben 2009 bis 2011 durchzuführen.  
 
1. Dafür hat die Landestreuhandstelle Hessen - Landesbank für Infrastruktur 

Fördermittel in Höhe von 644.000 € zur Verfügung gestellt (Bescheid vom 5. 
Dezember 2008). 
 

2. Von diesen Fördermitteln sind 206.780 € zweckgebunden an das Projekt 
„Freestyle – Bildung/Schule/Jugendhilfe“ der Trägergemeinschaft Vabia e.V., 
Dynamo Windrad, Spielmobil Rote Rübe, fachlich angebunden an das 
Jugendamt; 
 
81.300 € für die nichtinvestive Modellmaßnahme „Familie, Kita, Schule – 
Bildung/ 
Schule/Jugendhilfe“ in Trägerschaft des Kulturzentrum Schlachthof e.V., 
fachlich angebunden an das Jugendamt; 
 
135.600 € sind für das Projekt „Kinderbauernhof – 
Bildung/Schule/Jugendhilfe“ in Trägerschaft des Vereins Kinderbauernhof 
e.V., fachlich angebunden an das Jugendamt und 
 
94.000 € für das Projekt  „Zirkus Buntmaus – Nachbarschaftliches 
Zusammenleben/Integration“ in Trägerschaft des Vereins Zirkutopia e.V., 
fachlich angebunden an das Gesundheitsamt Region Kassel, vorgesehen. 
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3. Für die Programmlaufzeit sind städtische Komplementärmittel in Höhe von 
51.641 €, auf drei Haushaltsjahre verteilt, erforderlich und im Haushalt wie 
folgt vorgesehen: 
Für die beim Jugendamt angebundenen Projekte stehen für 2009 in der 
Kostenstelle 510 00 222, Kostenträger 510 222 07, 9.480 € zur Verfügung; 
Für das beim Gesundheitsamt Region Kassel angesiedelte Projekt stehen für 
2009 in der Kostenstelle 530 00 402, Sachkonto 728 800 000, 2.973 € zur 
Verfügung. 
 

4. Die für die Jahre 2010 bis 2012 erforderlichen kommunalen 
Komplementärmittel für das gesamte Vorhaben sind in Höhe von 39.188 € 
in den Haushalten der Folgejahre zu veranschlagen. 

 
5. Die freien Träger erbringen einen Eigenanteil von 35.857 € auf drei Jahre 

verteilt. 
 
Die inhaltlichen, finanziellen und zeitlichen Eckdaten sind in den 
Zuwendungsverträgen sowie Leistungsbeschreibung und Kalkulationsblättern 
zwischen der Stadt Kassel und den Vorhabenträgern festgelegt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Programm „Soziale Stadt“ Wesertor, 
Modellvorhaben im nichtinvestiven Bereich, 101.16.1303, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

25. Kommunales Programm gegen die Ausbildungsmisere 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.1308 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert: 
 
1. schnellstmöglich ein kurzfristig greifendes Konzept zu erstellen, um 

der sich abzeichnenden Unterversorgung an 
Ausbildungsmöglichkeiten mit qualifiziertem Abschluss für 
Jugendliche entgegen zu wirken. Das Konzept soll am 24.06.2009 in 
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen vorgestellt werden. 
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2. nach der Beschlussfassung dieses Antrags in der nächsten 
Ausschusssitzung für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen über 
die Ausbildungssituation in der Stadt Kassel zu berichten. 
Insbesondere soll der Bericht die allgemeine Situation in Kassel, die 
Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung 
und den städtischen Betrieben, die Mobilisierung von Fordergeldern 
(wie z. B. die Qualifikationsgelder der AFK für die Aufweitung der 
Ausbildungsangebote) und die Überführung von Altbewerbern aus 
Berufsqualifikationsangeboten in Ausbildungen mit qualifizierten 
Abschluss umfassen. 

 
Der Antrag wird zifferweise zur Abstimmung gestellt. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Ziffer 1 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Kommunales 
Programm gegen die Ausbildungsmisere, 101.16.1308, wird abgelehnt. 
 

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: B90/Grüne, Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
Ablehnung: SPD, CDU, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Enthaltung: -- 
den  

 
Beschluss 

 
Ziffer 2 des Antrages der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. Kommunales 
Programm gegen die Ausbildungsmisere, 101.16.1308, wird abgelehnt. 

 
 
 

26. Stadtradeln - Unsere Stadt fährt Rad! Wir treten in die Pedale 
für den Klimaschutz 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1309 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel nimmt an dem bundesweiten Städtewettbewerb „Stadtradeln“ 
teil. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, die Aktion „Stadtradeln“ zu 
unterstützen und eine Kampagne zur Förderung des Radverkehrs im Rahmen 
dieses Wettbewerbs zu starten. 
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Bei der Vorbereitung der Aktion soll die Beratung und die Unterstützung durch 
das Klima-Bündnis genutzt werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Stadtradeln - Unsere Stadt fährt Rad! Wir treten in die Pedale für den 
Klimaschutz, 101.16.1309, wird zugestimmt. 

 
 
 

27. Dachflächenbörse zur Nutzung der Sonnenenergie 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1310 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, eine Dachflächenbörse zur 
Nutzung der Sonnenenergie zu organisieren. 
 
Die Stadt Kassel, die städtischen Gesellschaften, Privatpersonen, Unternehmen 
oder Vereine können in der Dachbörse für die Solarstromnutzung geeignete 
Dachflächen anbieten oder suchen. Das Angebot bzw. das Gesuch sollte 
kostenfrei auf einer Website veröffentlicht werden. 
 
Die Dachflächenbörse wendet sich an Personen, die sich zwar an einer 
Solaranlage beteiligen wollen, aber über kein eigenes geeignetes Dach verfügen 
oder ein Dach haben und nicht selbst vermarkten wollen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und B90/Grüne betr. 
Dachflächenbörse zur Nutzung der Sonnenenergie, 101.16.1310, wird 
zugestimmt. 
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28. Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41 
"Germaniastraße/Goethestraße" (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1311 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet zwischen Germaniastraße, Lassallestraße und Goethestraße soll 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 13a Baugesetzbuch aufgestellt 
werden. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, die Blockbebauung durch ein Bauvorhaben 
mit einer wohnverträglichen gewerblichen Nutzung (Dienstleistung, Praxen) zu 
ergänzen.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Stadt Kassel Nr. II/41 "Germaniastraße/Goethestraße" 
(Aufstellungsbeschluss), 101.16.1311, wird zugestimmt. 

 
 
 

29. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung 
Fuldaufer/Bleichwiesen" (Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1314 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet zwischen Hafenbrücke, Schützenstraße, Weserstraße und 
Finkenherd /Fulda soll gemäß § 30 Baugesetzbuch ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung einer 
Naherholungsnutzung inklusive Fuß-/Radwegeverbindung entlang der Fulda 
und Renaturierung der Ahna sowie die Sicherstellung einer geordneten 
Weiterentwicklung des bestehenden Kinderbauernhofes.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordneter Häfner 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 
"Naherholung Fuldaufer/Bleichwiesen" (Aufstellungsbeschluss), 
101.16.1314, wird zugestimmt. 

 
 
 

30. Einrichtung einer Schule für Kranke (Krankenhausbeschulung) als 
Abteilung an der Mönchebergschule, Förderschule für Lernhilfe 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1315 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Einrichtung einer Schule für Kranke (Krankenhausbeschulung) als Abteilung 
an der Mönchebergschule, Förderschule für Lernhilfe, wird zugestimmt  

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Einrichtung einer Schule für Kranke 
(Krankenhausbeschulung) als Abteilung an der Mönchebergschule, 
Förderschule für Lernhilfe, 101.16.1315, wird zugestimmt. 

 
 
 

31. Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II) Verlängerung des 
Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrages der 
Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1316 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird ermächtigt, den Ergänzungsvertrag zum Vertrag über die 
Errichtung der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) und die 
Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b des Zweiten Buches - 
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Sozialgesetzbuch (SGB II; Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrag) bis 
zum 31. Dezember 2010 zuzustimmen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP, Stadtverordneter Häfner 
Ablehnung: Kasseler Linke.ASG 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II) Verlängerung des Errichtungs- 
und Aufgabenübertragungsvertrages der Arbeitsförderung Kassel-Stadt 
GmbH (AFK), 101.16.1316, wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 

32. Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder im Heilhaus Kassel 
als Abteilung der Alexander-Schmorell-Schule, Schule für 
Körperbehinderte, zum Schuljahr 2009/10 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1317 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder im Heilhaus Kassel als 
Abteilung der Alexander-Schmorell-Schule, Schule für Körperbehinderte, wird 
zugestimmt. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Einrichtung einer Schule für schwer 
kranke Kinder im Heilhaus Kassel als Abteilung der Alexander-Schmorell-
Schule, Schule für Körperbehinderte, zum Schuljahr 2009/10, 
101.16.1317, wird zugestimmt. 
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33. Kurzstreckenticket Regiotram 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1319 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund 
(NVV) in Verhandlungen zu treten, um ähnlich dem Kurzstreckenticket für Busse 
und Bahnen der KVG eine solche Möglichkeit für die Regiotram einzurichten. 
 
Gleichzeitig soll der Magistrat Verhandlungen mit dem NVV mit dem Ziel des 
Erhalts der Stabilität der Fahrpreise für die nächsten Jahre aufnehmen. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Kurzstreckenticket Regiotram, 
101.16.1319, wird zugestimmt. 

 
 
 

34. Umbau Friedrich-Ebert-Straße Ost I 
Antrag der CDU-Fraktion 
- 101.16.1320 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 

35. Bildung von Haushaltsresten im Abschluss des Haushaltsjahres 2008 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1326 - 

 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zum Abschluss des 
Haushaltsjahres 2008 die in der beigefügten Liste aufgeführten 
Haushaltsreste -Finanzhaushalt Investitionen-, ergänzend zu der 
Beschlussvorlage 101.16.1266 vom 23.03.2009, zur Kenntnis.“ 
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Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bildung von Haushaltsresten im 
Abschluss des Haushaltsjahres 2008, 101.16.1326, wird zugestimmt. 

 
 
 

36. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1327 - 

 
Antrag 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zwischen Baunsbergstraße, 
Heideweg und verlängertem Werraweg (Fußweg) soll gemäß § 13 a 
Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt 
werden. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung einer derzeitigen 
Fläche mit Verkehrsgrün für eine Bebauung.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Kasseler Linke.ASG, Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. 
III/71 „Heideweg“ (Aufstellungsbeschluss), 101.16.1327, wird 
zugestimmt. 

 
 
 

37. Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in 
Städten 
Antrag der Fraktion B90/Grüne 
- 101.16.1337 - 

 
 Geänderter Antrag 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Magistrat wird aufgefordert, sich am bundesweiten Modellversuch 
„Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in Städten“  des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu beteiligen. 
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Unabhängig von der Berücksichtigung der Bewerbung sollen in Kassel 
vorhandene Fahrradverleihsysteme attraktiver ausgestaltet werden. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem geänderten Antrag der Fraktion B90/Grüne betr. Innovative 
öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in Städten, 
101.16.1337, wird zugestimmt. 

 
 
 

38. Programm "Aktive Kernbereiche" 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne 
- 101.16.1340 - 

 
Gemeinsamer Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über den aktuellen Sachstand zum Programm 
"Aktive Kernbereiche" sowie die aktuellen Planungen zur Friedrich-Ebert-Straße 
im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr zu berichten. 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: Stadtverordnete Yildirim 
den  

Beschluss 
 

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne betr. 
Programm "Aktive Kernbereiche", 101.16.1340, wird zugestimmt. 

 
 
39. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1329 - 

 
Abgesetzt 
 
 
40. Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Harleshausen 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1330 - 

 
Abgesetzt 
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41. Erbbaurechtsangelegenheit in der Gemarkung Waldau 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1331 - 

 
Abgesetzt 
 
 
42. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Kassel 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1342 - 

 
Abgesetzt 
 
 
43. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Waldau 

Vorlage der Grundstückskommission 
- 101.16.1343 - 

 
Abgesetzt 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung:  20:50 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen Kaiser Heidi Woelk 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin 
 



 



 



 



 



 



 



Magistrat 
-I-/-30- 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1324 

documenta-Stadt
 
Kassel, 13.05.2009 

 
 
 
Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk III - Kassel-West - 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt Frau  
 Gudrun Gutt-Schmidt, geb. 06.06.1948 in Eisenbach / 
 Obernburg a. M., Beruf: med. Pädagogin, wh.  
 Weidlingstraße 5 in 34119 Kassel als Schiedsperson  
 für den Bezirk III - Kassel-West - für eine weitere  
 Amtsperiode." 

 
 
Begründung: 
 
Die Amtszeit der Schiedsperson Gudrun Gutt-Schmidt läuft am 12.07.2009 ab. Sie 
steht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Wiederwahl ist erforderlich. 
 
Der Ortsbeirat für den Stadtteil West hat am 04.03.2009 vorgeschlagen, Frau Gudrun 
Gutt-Schmidt für eine weitere Amtsperiode zu wählen. Frau Gutt-Schmidt hat sich 
schriftlich bereit erklärt, im Falle ihrer Wahl das Amt für die nächste Amtsperiode zu 
übernehmen. 
 
Sie erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 
des Hessischen Schiedsamtsgesetzes (HSchAG). Nach § 4 ist die Schiedsperson von der 
Gemeindevertretung für fünf Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson 
bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. 
 
Wir bitten, wie beantragt zu beschließen. 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 04.05.2009 zugestimmt. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Magistrat 
-I-/-11- 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1332 

documenta-Stadt
 
Kassel, 19.05.2009 

 
 
 
Leitung des Revisionsamtes 
 
 
Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Hilgen 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der Bestellung von Frau 
Jutta Bott, geboren am 24. Juli 1966, zur Leiterin des Revisionsamtes der 
Stadt Kassel nach § 130 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) zu.“ 

 
 
Begründung: 
 
Der bisherige Leiter des Revisionsamtes ist mit Wirkung vom 1. März 2009 in die 
Freistellungsphase bei Altersteilzeitbeschäftigung eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt 
ist die Amtsleitung vakant. 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 4. Mai 2009 beschlossen, aufgrund der 
persönlichen Qualifikationen, des bisherigen beruflichen Werdegangs und der 
umfassenden Verwaltungserfahrung die Leitung des Revisionsamtes zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt der Oberamtsrätin Jutta Bott zu übertragen. Frau Bott ist 
zur Zeit als Hauptamts- und Büroleiterin der Gemeinde Ahnatal tätig. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1272 

documenta-Stadt
 
Kassel, 23.03.2009 

 
 
 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt 
Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des Durchführungsvertrages nach § 12 Baugesetzbuch zur 
rückwärtigen Bebauung des Grundstücks Silberbornstraße 26 zwischen Herrn 
Helmut Bringmann und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
19.03.2009 und 23.03.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und der Durchführungsvertrag (Anlage 2) 
sind beigefügt. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
�101.16.1272-Anlage1 
 
 
 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Kassel     
Nr. VNr. VNr. VNr. VIIIIII/75 „Silberbornstraße 26“II/75 „Silberbornstraße 26“II/75 „Silberbornstraße 26“II/75 „Silberbornstraße 26“    
 
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
 
1. 1. 1. 1.     Planungsrechtliche SituationPlanungsrechtliche SituationPlanungsrechtliche SituationPlanungsrechtliche Situation    
 
Das Grundstück Silberbornstraße 26 liegt im Block zwischen der Silberbornstraße, 
der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Straße Am Donarbrunnen und der Wilhelm-
Busch-Straße. Beurteilungsgrundlage für eine Bebauung ist § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB).  
 
Der Flächennutzungsplan weist diese Fläche als Wohnbaufläche aus 
 
Im gesamten Blockinnenbereich gibt es nur eine rückwärtige Bebauung! Damit 
gibt es im Sinne §34 BauGB keinen Berufungsfall. 
 
Eine Bauvoranfrage zur rückwärtigen Bebauung des Grundstücks wurde aus pla-
nungsrechtlichen Gründen abgelehnt.  
 
Das Regierungspräsidium in Kassel hat in einem Widerspruchsverfahren die ableh-
nende Haltung der Stadt bestätigt und eine Bebauung, ohne vorher Planungsrecht 
zu schaffen, untersagt. 
 
Ein Bebauungsplan wird gem. Beschluss der Stadtverordnentenversammlung vom 
5. November 2007 aufgestellt. 
 
 
2.2.2.2.    BestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyse    
 
Das Grundstück Silberbornstraße 26 ist bebaut mit einem zweigeschossigen Wohn-
haus, das auf der östlichen Grenze mit dem Gebäude Silberbornstraße 24 de-
ckungsgleich angebaut ist. Das Dachgeschoss ist ausgebaut, die Dachneigung des 
Satteldaches beträgt ca. 48 Grad. 
Der gesamte Block Silberbornstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Am Donarbrun-
nen und Wilhelm-Busch-Straße ist bebaut mit in der Regel zweigeschossigen 
Wohngebäuden. 
 
 
3.3.3.3.    Ziel und Zweck der Ziel und Zweck der Ziel und Zweck der Ziel und Zweck der PlanungPlanungPlanungPlanung    
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Absicherung einer rückwär-
tigen Bebauung auf dem Grundstück Silberbornstraße 26.  
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Bebaut werden soll der hintere Grundstücksteil mit einem zweigeschossigen 
Wohngebäude mit maximal zwei Wohneinheiten (WE).  
 
 
4.4.4.4.    VerfahrenVerfahrenVerfahrenVerfahren    
 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 12 (1) BauGB als vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan in Verbindung mit § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt. Auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht kann gemäß § 13 a (2) in 
Verbindung mit § 13 (3) Satz 1 BauGB verzichtet werden. 
 
Gem. § 12 (1) Satz 1 Baugesetzbuch ist dazu ein Durchführungsvertrag erforderlich. 
Der Durchführungsvertrag ist mit dem Investor abgestimmt und in der Anlage bei-
gefügt. 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
 
Kassel, 10. Februar 2009 



Anlage 2 

 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauung splan  

der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
 

 
 
zwischen 
 
der Stadt Kassel 
vertreten durch den Magistrat 
Obere Königsstraße 8 
34112 Kassel 
 
     - nachstehend Stadt genannt - 
 
sowie 
 
Herrn  
Helmut Bringmann 
Wilhelmshöher Straße 28 
34225 Baunatal 
 
     - nachstehend Grundstückseigentümer genannt - 
 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Ziel 

 
Auf Antrag des Grundstückseigentümers vom 13.07.2007 soll für das Grundstück „Silberborn-
straße 26“ ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch aufgestellt wer-
den.  
Ziel und Zweck der Planung ist die Planungsrechtliche Absicherung einer Wohnbebauung auf 
dem rückwärtigen Grundstücksteil. 
 
Bebaut werden soll der hintere Grundstücksteil mit einem zweigeschossigen Wohngebäude mit 
maximal 2 Wohneinheiten. 
 
Das geplante Bauvorhaben muss bis zum Dezember 2014 durchgeführt worden sein. 
 
 

§ 2 
Ausarbeitung der Städtebaulichen Planung  

 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.11.2007 beschlossen, für das Grundstück „Sil-
berbornstraße 26“ den Bebauungsplan aufzustellen.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Bau-
gesetzbuch durchgeführt werden. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt.  
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Planungsrechtliche Absicherung einer Wohnbebauung auf 
dem rückwärtigen Grundstücksteil. 
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Die Stadt Kassel führt alle erforderlichen Verfahrensschritte bis zum Beschluss und Inkrafttreten 
nach § 10 BauGB durch und stellt hierbei die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Bau-
gesetzbuches sicher, insbesondere die der §§ 3 und 4 BauGB, sowie die Abwägung von öffent-
lichen und privaten Belangen gemäß § 1 (6) BauGB. 
Der Vertragspartner legt seinerseits - in enger Abstimmung und auf Verlangen der Stadt Kassel 
- die für die sach- und fachgerechte Ausarbeitung des Planes erforderlichen Gutachten vor.  
 
Die Übernahme der Kosten durch den Vertragspartner für die oben angeführten Gutachten ist 
unabhängig vom Erfolg der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 

§ 3 
Kostenträger 

 
Der Investor hat ein Architekturbüro mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt. Der 
Investor verpflichtet sich, die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes zu tragen.  
 
 

§ 4 
Wirksamkeit des Vertrages 

 
Durch die Unwirksamkeit einzelner Regelungen wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen 
nicht berührt. 
Die Vertragsparteien sind dazu verpflichtet, unwirksame Bestimmungen durch solche zu erset-
zen, die dem Sinn des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen. Änderungen und Er-
gänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Wirksamkeit der Schriftform. 
 
 
 
Kassel, den  Kassel, den 
Stadt Kassel - Magistrat  Stadt Kassel - Magistrat 
   
   
   
   
Bertram Hilgen  Norbert Witte 
Oberbürgermeister  Stadtbaurat 
   
 Kassel, den  
   
   
   
   
 Helmut Bringmann  
 Grundstückseigentümer  

 



Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1273 

documenta-Stadt
 
Kassel, 23.03.2009 

 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 
„Silberbornstraße 26“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (gemäß § 12 (1) Abs. 1 
Baugesetzbuch) für das Grundstück Silberbornstraße 26 im Baublock zwischen 
der Silberbornstraße, der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Straße Am 
Donarbrunnen und der Wilhelm-Busch-Straße wird zugestimmt. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die planungsrechtliche Sicherung einer 
Wohnbebauung im rückwärtigen Grundstücksteil. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. 
 
Den erneut vorgetragenen Anregungen einer Privatperson wird nicht 
entsprochen. 
 
Aus redaktionellen Gründen wird in den Festsetzungen durch Text 1.4 der Satz 
„Im WR sind maximal 2 WE zulässig“ ersetzt durch den Satz 
„Im WR sind auf dem rückwärtigen Grundstücksteil maximal 2 WE zulässig“. 
 
Der Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstraße 26“ wird als 
Satzung beschlossen.“ 
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Begründung: 
 
Der Ortsbeirat Niederzwehren hat der Vorlage in seiner Sitzung am 17.02.2009 
zugestimmt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
19.03.2009 und 23.03.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), 
die Begründung (Anlage 3) und eine unmaßstäbliche Verkleinerung des 
Bebauungsplanentwurfes (Anlage 4) sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
�101.16.1273-Anlage1 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „SilberbornstrVorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „SilberbornstrVorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „SilberbornstrVorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/75 „Silberbornstra-a-a-a-
ße 26“ße 26“ße 26“ße 26“    
((((Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als SatzungBehandlung der Anregungen und Beschlussfassung als SatzungBehandlung der Anregungen und Beschlussfassung als SatzungBehandlung der Anregungen und Beschlussfassung als Satzung))))    
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
1. 1. 1. 1.     Planungsrechtliche SiPlanungsrechtliche SiPlanungsrechtliche SiPlanungsrechtliche Situationtuationtuationtuation    
 
Das Grundstück Silberbornstraße 26 liegt im Block zwischen der Silberbornstraße, 
der Gerhart-Hauptmann-Straße, der Straße Am Donarbrunnen und der Wilhelm-
Busch-Straße. Beurteilungsgrundlage für eine Bebauung ist § 34 Baugesetzbuch 
(BauGB).  
 
Der Flächennutzungsplan weist diese Fläche als Wohnbaufläche aus 
 
Im gesamten Blockinnenbereich gibt es nur eine rückwärtige Bebauung! Damit 
gibt es im Sinne §34 BauGB keinen Berufungsfall. 
 
Eine Bauvoranfrage zur rückwärtigen Bebauung des Grundstücks wurde aus pla-
nungsrechtlichen Gründen abgelehnt.  
 
Das Regierungspräsidium in Kassel hat in einem Widerspruchsverfahren die ableh-
nende Haltung der Stadt bestätigt und eine Bebauung, ohne vorher Planungsrecht 
zu schaffen, untersagt. 
 
Ein Bebauungsplan soll nun aufgestellt werden. 
 
 
2.2.2.2.    BestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyseBestandsanalyse    
 
Das Grundstück Silberbornstraße 26 ist bebaut mit einem zweigeschossigen Wohn-
haus, das auf der östlichen Grenze mit dem Gebäude Silberbornstraße 24 de-
ckungsgleich angebaut ist. Das Dachgeschoss ist ausgebaut, die Dachneigung des 
Satteldaches beträgt ca. 48 Grad. 
Der gesamte Block Silberbornstraße, Gerhart-Hauptmann-Straße, Am Donarbrun-
nen und Wilhelm-Busch-Straße ist bebaut mit in der Regel zweigeschossigen 
Wohngebäuden. 
 
 
3.3.3.3.    Ziel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der Planung    
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Absicherung einer rückwär-
tigen Bebauung auf dem Grundstück Silberbornstraße 26.  
 
Bebaut werden soll der hintere Grundstücksteil mit einem zweigeschossigen 
Wohngebäude mit maximal zwei Wohneinheiten (WE).  
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4.4.4.4.    VerfahrenVerfahrenVerfahrenVerfahren    
 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 12 (1) BauGB als vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan in Verbindung mit § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt. Auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht kann gemäß § 13 a (2) in 
Verbindung mit § 13 (3) Satz 1 BauGB verzichtet werden. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05. November 2007 beschlossen, den 
Bebauungsplan aufzustellen. 
 
Der Grundstückseigentümer hat ein Planungsbüro mit der Erarbeitung eines Be-
bauungsplanes beauftragt. Er trägt die Kosten des Verfahrens. Die Verfahrensfüh-
rung obliegt dem Amt Stadtplanung und Bauaufsicht. 
 
Parallel zur Offenlage wurde die Ämter- und Trägerbeteiligung durchgeführt. 
 
Die 1. Offenlage sowie die Ämter- und Trägerbeteiligung fanden nach Ankündi-
gung in der HNA Nr. 153 vom 3. Juli 2008 in der Zeit vom 14. Juli 2008 bis zum 15. 
August 2008 statt. 
 
Während dieser Zeit wurden Anregungen von Privatpersonen und Trägern öffent-
licher Belange vorgetragen. Die Berücksichtigung dieser Anregungen in den Fest-
setzungen durch Text und in der Begründung berührten teilweise die Grundzüge 
der Planung und bedingten eine erneute Offenlage. 
 
Insbesondere wurden die Wohneinheiten für das rückwärtige Grundstück auf 2 WE 
begrenzt und die Ausnahmen gemäß § 3 (3) Baunutzungsverordnung ausgeschlos-
sen. 
 
Darüber hinaus wurden Hinweise zum Heilquellenschutzgebiet, zur Entwässerung, 
zur Feuerwehrzufahrt und zur Artenliste in die Begründung und den Plan aufge-
nommen. 
 
Die 2. Offenlage fand nach Ankündigung in der HNA Nr. 237 vom 10. Oktober 
2008 in der Zeit vom 20. - 31. Oktober 2008 statt. 
 
Während dieser Zeit wurden die privaten Anregungen wiederholt, die bisher keine 
Berücksichtigung fanden. 
 
Den Anregungen soll nicht entsprochen werden. 
 
Der Bebauungsplanentwurf wird nun dem Ortsbeirat zur Zustimmung und den 
städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.  
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 21. Januar 2009 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr . VIII/75 „Silberbornstraße 26“ 
(Behandlung der Anregungen und Beschlussfassung als  Satzung) 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 10. August 2008 und vom 30. Oktober 2008 hat ein privater Einsender fol-
gende Anregungen vorgetragen, denen bisher nicht entsprochen wurde. 
 
 
1. 
Ein gemäß Planungsrecht zulässiger Baukörper ist überdimensioniert und fügt sich nicht in die 
Umgebung ein. 
 
2. 
Die Baugrenzen müssen in südliche Richtung verschoben werden, damit ein Baukörper sein 
Grundstück nicht verschatten kann. 
 
3. 
Statt eines größeren Baukörpers sollten zwei kleinere und niedrigere Baukörper festgesetzt 
werden. 
 
 
Stellungnahme: 
 
zu 1. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsziffern mit Grundflächenzahl 0,25 und Geschoss-
flächenzahl 0,4 entsprechen unter städtebaulichen (Gebietsstruktur), ökologischen (Nachver-
dichtung von Innenbereichen) und wirtschaftlichen Gesichtspunkten heutigen Erfordernissen an 
einem sparsamen Umgang mit Bauflächen und Natur, ohne dabei die Forderung nach gesun-
den Wohnverhältnissen zu verletzen. Mit der Beschränkung der Anzahl der Wohneinheiten auf 
zwei Wohneinheiten und dem Ausschluss von ansonsten in einem Reinen Wohngebiet aus-
nahmsweise zulässigen gewerblichen Nutzung, ist eine zweigeschossige Bebauung zu erwar-
ten, wie sie in dem Quartier mehrfach vorhanden ist. Unter Einhaltung aller geltenden Rechts-
bestimmungen, insbesondere der Abstandsflächenverordnung, werden die nachbarlichen Inte-
ressen gewahrt. Die Nutzungsziffern sollen in der vorliegenden Fassung beibehalten werden. 
 
zu 2. 
Die Lage der Baugrenze ist so gewählt, dass zunächst für das Grundstück selbst eine optimale 
Ausrichtung der Freiflächen nach Süden gewährleistet ist. 
 
Gleichzeitig hat der Standort den Vorteil, dass das zukünftige Gebäude zu allen vorhandenen 
Wohnhäusern einen etwa gleichen Abstand hat und damit die aufgelockerte Struktur des Quar-
tiers erhalten bleibt. 
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zu 3. 
Sicher wären auch zwei Baukörper denkbar gewesen, was aber an der Baumasse insgesamt 
nichts geändert hätte. 
 
Da es sich hier um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt und der Investor mit 
dem Vorhaben (Vorhaben- und Erschließungsplan) in der jetzt vorliegenden Form an die Stadt 
herangetreten ist, muss diesen Planungszielen entsprochen werden, solange sie weder städte-
baulichen Zielen, noch rechtlichen Vorgaben widersprechen. 
 
Den Anregungen des Einsenders soll nicht entsprochen werden. 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
   
 
Kassel, 20. Januar 2009 

















Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1312 

documenta-Stadt
 
Kassel, 20.04.2009 

 
 
 
Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 
"Hotel Gude" 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Baugesetzbuch zur 
Erweiterung des „Hotel Gude“ auf dem Grundstück Frankfurter Straße 299 
zwischen Herrn Ralf Gude und der Stadt Kassel wird zugestimmt.“ 

 
Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
19.03.2009 und 20.04.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und der städtebauliche Vertrag (Anlage 2) 
sind beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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Städtebaulicher Vertrag zum Städtebaulicher Vertrag zum Städtebaulicher Vertrag zum Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel 
Gude“Gude“Gude“Gude“    
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
Auf Antrag des Betreibers des Hotel Gude, Herrn Ralf Gude, vom 28. August 2007, 
sollte für den Bereich südlich der Frankfurter Straße beidseitig der Straße Warte-
kuppe bis zur Straße „Auf der Leimenkaute“ ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Da der Investor im 
Laufe des Verfahrens aus wirtschaftlichen Gründen die Investitionen auf unbe-
stimmte Zeit verschieben muss, soll der Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB in 
Verbindung mit § 13a BauGB zum Abschluss gebracht werden. 
 
 
1.  Ziel und Zweck der Planung 
 
Die baulichen Anlagen müssen den zukünftigen Anforderungen des Hotelbetrie-
bes Rechnung tragen. Das Hotel soll daher in seiner Kapazität erweitert werden 
und um verschiedene Funktionsbereiche wie einen Tagungstrakt, einen Wellness-
Bereich und eine größere Empfangszone ergänzt werden. 
 
Im Zuge der Erweiterung soll die gesamte Erschließung und technische Versorgung 
des Hotelbetriebs verbessert werden. Dies betrifft auch die Parksituation. Die bis-
her über das Grundstück verteilten Parkplätze sollen zu einer zentralen Parkanlage 
zusammengefasst werden. 
 
Die in den letzten Jahrzehnten gewachsene und in mehreren Schritten erweiterte 
Hotelanlage soll in ihrer Gesamtfigur städtebaulich gebunden werden. Dazu sollen 
vor allem Erweiterungsaufbauten an den begrenzenden Straßenkanten eine städ-
tebaulich sinnvolle Ergänzung leisten und die Figur der öffentlichen Verkehrsräu-
me verbessern. 
 
 
2. Verfahren 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durch-
geführt. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. Der Investor hat ein Architekturbüro 
mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt, die Planungskosten trägt 
der Investor. Die Finanzierung der Planungskosten wird in dem städtebaulichen 
Vertrag geregelt. 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 20. Februar 2009 
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Vorlage-Nr. 101.16.1313 

documenta-Stadt
 
Kassel, 20.04.2009 

 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 "Hotel Gude" (Behandlung der 
Anregungen und Beschlussfassung als Satzung) 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Dem Entwurf des Bebauungsplanes für den Bereich südlich der Frankfurter 
Straße beidseitig der Straße Wartekuppe wird zugestimmt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung der baulichen 
Entwicklung des Hotel „Gude“ in Kassel Niederzwehren. 
 
Das Verfahren wird gemäß § 13a Baugesetzbuch im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. 
 
Den Anregungen Ziffer 1 - 3, die während der Offenlage des Bebauungsplan-
Entwurfes eingegangen sind, wird teilweise entsprochen (s. Anlage 2). 
 
Der Bebauungsplan wird wie folgt geändert: 
- Die Stellplatzfläche St1 wird an den schallschutztechnisch relevanten Stellen 
vermaßt (redaktionelle Änderung). 
- Die Festsetzung durch Text Nr. 3.2 wird durch den Text:  
„Auf der Fläche für Stellplätze (St1) dürfen für An- und Abfahrten in den 
Nachtstunden (22:00 - 06:00 Uhr) höchstens 31 Stellplätze zur Verfügung stehen“ 
ersetzt. 
 
- Unter Rechtsgrundlagen wird der letzte Satz ersetzt durch:  
„Baumschutzsatzung der Stadt Kassel in der jeweils gültigen Fassung“. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird wie folgt geändert: 
 
- Unter Punkt 2.2 (Schutzgebiete) wird Punkt 2.2.2 wie folgt ergänzt: 
„Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiet: Der Geltungsbereich befindet sich 
teilweise innerhalb der Schutzzone III des mit Anordnung vom 25.03.1970 
amtlich festgesetzten Schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 
„Neue Mühle“ und „Tränkeweg“ sowie innerhalb der quantitativen Schutzzone 
B2 - äußere Zone - des mit Verordnung vom 02.10.2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) 
amtlich festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte 
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Heilquelle „TB Wilhelmshöhe 3“. Der 1. Satz :“Das Plangebiet … wird 
gestrichen“. 
 
- Unter Punkt 2.3.2 (Baumschutzsatzung) entfällt der 2. Satz. 
 
- Punkt Nr. 2.4 (Schalltechnisches Gutachten, Seite 8, vorletzter Satz) wird wie 
folgt geändert: 
„Zur Nachtzeit dürfen maximal 31 Stellplätze im Bereich St1 für An- und 
Abfahrten genutzt werden.“ Das Schreiben des Gutachters vom 14.08.2008 wird 
als Ergänzung des schalltechnischen Gutachtens in die Anlage zur Begründung 
aufgenommen. 
 
Punkt 5.2 wird wie folgt ersetzt: 
Auf der Fläche für Stellplätze (St1) dürfen für An- und Abfahrten in den 
Nachtstunden (22:00 - 06:00 Uhr) höchstens 31 Stellplätze zur Verfügung stehen. 
 
Der Bebauungsplan wird als Satzung beschlossen.“ 

 
 
Begründung: 
 
Der Ortsbeirat Niederzwehren hat der Vorlage in seiner Sitzung am 20.10.2008 
zugestimmt. 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
19.03.2009 und 20.04.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung (Anlage 1), die Behandlung der Anregungen (Anlage 2), der Bericht 
über die vorgezogene Bürgerbeteiligung (Anlage 3), die Begründung (Anlage 4) und 
eine unmaßstäbliche Verkleinerung des Bebauungsplanentwurfes (Anlage 5) sind 
beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 
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E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
Auf Antrag des Betreibers des Hotel Gude, Herrn Ralf Gude, vom 28. August 2007, 
sollte für den Bereich südlich der Frankfurter Straße beidseitig der Straße Warte-
kuppe bis zur Straße „Auf der Leimenkaute“ ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt werden. Da der Investor im 
Laufe des Verfahrens aus wirtschaftlichen Gründen die Investitionen auf unbe-
stimmte Zeit verschieben muss, soll der Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB in 
Verbindung mit § 13a BauGB zum Abschluss gebracht werden. 
 
 
1.  Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft des Hotelbetriebes 
 
Die baulichen Anlagen müssen den zukünftigen Anforderungen des Hotelbetrie-
bes Rechnung tragen. Das Hotel soll daher in seiner Kapazität erweitert werden 
und um verschiedene Funktionsbereiche wie einen Tagungstrakt, einen Wellness-
Bereich und eine größere Empfangszone ergänzt werden. 
 
 
2. Verbesserung der Infrastruktur 
 
Im Zuge der Erweiterung soll die gesamte Erschließung und technische Versorgung 
des Hotelbetriebs verbessert werden. Dies betrifft auch die Parksituation. Die bis-
her über das Grundstück verteilten Parkplätze sollen zu einer zentralen Parkanlage 
zusammengefasst werden. 
 
 
3.  Städtebauliche Arrondierung 
 
Die in den letzten Jahrzehnten gewachsene und in mehreren Schritten erweiterte 
Hotelanlage soll in ihrer Gesamtfigur städtebaulich gebunden werden. Dazu sollen 
vor allem Erweiterungsaufbauten an den begrenzenden Straßenkanten eine städ-
tebaulich sinnvolle Ergänzung leisten und die Figur der öffentlichen Verkehrsräu-
me verbessern. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB durch-
geführt werden. Ein Umweltbericht wird nicht erstellt. Der Investor hat ein Archi-
tekturbüro mit der Erarbeitung des Bebauungsplanes beauftragt, die Planungskos-
ten trägt der Investor.  
 
 
4. Vorgezogene Bürgerbeteiligung 
 
Die vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde in Form einer öffentlichen Veranstal-
tung am 7. Februar im Ortsteil durchgeführt. Das Ergebnis ist in einem Vermerk (s. 
Anhang) festgehalten.  
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5. Behandlung der Anregungen aus der Bürgerbeteiligung 
 
Sowohl in der Bürgerbeteiligung am 7. Februar 2008 als auch in einem Schreiben 
vom 9. Februar 2008 haben die Einwender ihre ablehnende Haltung zu dem vier-
geschossigen Neubau bekundet. Sie schlagen als direkt betroffene Nachbarn die 
Reduzierung der Geschossigkeit auf drei Geschosse vor. 
 
Stellungnahme 
Der Reduzierung von vier auf drei Geschosse soll aus folgenden Gründen nicht ge-
folgt werden: 
 

• Die Sicherung des Hotelstandortes ist wirtschaftlich nur möglich mit der ge-
planten Hotelzimmer- und Versammlungsraumerweiterung. 

• Die städtebauliche Situation entlang der Straße „Auf der Leimenkaute“ ver-
schlechtert sich nicht, da der Neubau einen Abstand von 3,85 m bis 6,85 m 
hat. Bestehende Gebäude stehen direkt an der Straße. 

• Die Höhe des Neubaus wird begrenzt auf 176 m üNN und ist damit nur um 1 
m höher als die vorhandenen Gebäude. 

• Die Verfasser der Briefe sind nicht unmittelbare Nachbarn. Zwischen dem 
Haus Perlengasse 4A und dem Neubau besteht ein Abstand von ca. 40 m. 

• Der Einfahrtsbereich der Leimenkaute in die Straße Wartekuppe wird sich 
durch die Neubebauung erheblich verbessern. 

 
 
6. Offenlage 
 
Nach dem Beschluss des Ortsbeirates Niederzwehren vom 18. März 2008 und dem 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2008 lag der Bebau-
ungsplan in der Zeit vom 16. Juni 2008 bis 25. Juli 2008 öffentlich aus.  
 
Parallel zur Offenlage wurde die Beteiligung der Ämter und Träger öffentlicher 
Belange durchgeführt. 
 
Die Anregungen, die während dieser Zeit von Trägern öffentlicher Belange und 
Ämtern vorgetragen wurden und Auswirkungen auf die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes haben werden in der Anlage 2 (Behandlung der Anregungen) erläutert 
und abgewogen. 
 
Die dadurch erforderlichen Änderungen des Planes und der Begründung betreffen 
nicht die Grundzüge der Planung und können nach dem Satzungsbeschluss ohne 
erneute Offenlage in den Plan und die Begründung eingearbeitet werden. 
 
Von Privatpersonen wurden keine erneuten Anregungen vorgetragen! 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 17. Februar 2009 
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Anlage 2 
 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel G ude“ 
Behandlung der Anregungen  
 
 
 
Ziffer 1: 
 
Mit Schreiben vom 17. Juli 2008 wurde wie folgt Stellung genommen: 
 
1.1 
Der Bereich, auf den sich das Bauleitplanverfahren bezieht, ist im rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan als „Wohnbauflächen“ dargestellt; der Entwurf für den Flächennutzungsplan 2007 sieht 
parallel zur Frankfurter Straße in einer Bautiefe die Darstellung „Gemischte Bauflächen“ vor und im 
rückwärtigen Bereich wurde die Darstellung „Wohnbauflächen“ beibehalten. 
Das Bauleitplanverfahren ist somit nicht als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen. 
Wir regen deshalb an, analog zu dem Bauleitplanverfahren für die Erweiterung des LaStrada Ho-
tels im Vorhaben- und Erschließungsplan keine Gebietsausweisung vorzunehmen. Für diesen Fall 
würden wir die Anpassung des Flächennutzungsplanes durch Erweiterung der Darstellung „Ge-
mischte Bauflächen“ vorbereiten und die verbandlichen Gremien entsprechend informieren, dass 
der Flächennutzungsplan nachträglich angepasst wird. 
 
Stellungnahme: 
Der ZRK wird gebeten, im Flächennutzungsplan die gemischte Baufläche auf den gesamten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes zu erweitern und das Sondergebiet aufgrund der geringen 
Flächengröße als Element der Mischnutzung zu akzeptieren.  
Die Gebietsfestsetzung Sondergebiet Hotel wird beibehalten. 
 
1.2 
Aus Sicht der Verkehrsplanung regen wir an, auf Seite 6 (Punkt 2.1) den Gesamtverkehrsplan 
2002 zu berücksichtigen. Für die Frankfurter Straße (in Höhe des Hotels) ist im GVP (Analyse 
1995) eine Belastung von ca. 12.700 Kfz/24h festgestellt worden. Die Prognose für 2010 geht von 
einer Belastung von ca. 14.100 Kfz/24h aus. 
 
Stellungnahme: 
Die Aussagen des GVP sind für die vorliegende Planung nicht relevant. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ziffer 2: 
 
Mit Schreiben vom 11. Juli 2008 wurde wie folgt Stellung genommen: 
 
2.1 
Es wird bemängelt, dass in der Begründung, im schalltechnischen Gutachten und in den Planun-
terlagen von einer unterschiedlichen Anzahl von Stellplätzen ausgegangen wird. Insbesondere be-
rücksichtigt das Gutachten keine Tiefgarage. 
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Stellungnahme: 
Das Lärmgutachten bezieht sich ausschließlich auf die Stellplatzfläche, im Mischgebiet westlich 
der Straße Wartekuppe. 
Im Sondergebiet-Hotel östlich der Straße Wartekuppe werden Stellplätze für Hotelgäste und Re-
staurantbesucher in eine Tiefgarage oder auf dem Gelände untergebracht. Dadurch kommt es zu 
unterschiedlichen Stellplatzzahlen in der Begründung und im Gutachten. 
 
2.2 
Die mit St1 und St2 im Bebauungsplan-Entwurf gekennzeichneten Stellplatzflächen stimmen nicht 
mit der angenommenen Anordnung der Stellplätze im Gutachten überein. 
Grundsätzlich sind die im Bebauung ausgewiesenen Flächen St1 und St2 ordnungsgemäß zu 
vermaßen und für St1 der mit dem schalltechnischen Gutachten vorgegebene Radius ab Gebäu-
deecke des Immissionsortes einzuhalten. 
 
Stellungnahme: 
Die im Gutachten vorgeschlagenen schallmindernden Maßnahmen für die Nachtzeit bestehen aus 
zwei Komponenten: Die Einhaltung von Mindestabständen nachts anfahrbarer Stellplätze zu den 
Immissionsorten I1 (17m) und I2 (30m) sowie innerhalb dieser verbleibenden Fläche eine Höchst-
zahl von 24 Stellplätzen, die nachts angefahren werden dürfen. Die Zahl von 24 Stellplätzen ergab 
sich aus einer im Gutachten angenommenen Stellplatzanordnung; es wurden die Stellplätze abge-
zählt, die innerhalb der vorgenannten Fläche liegen.  
 
Der Bebauungsplan stellt die schallmindernden Maßnahmen jedoch anders als das Gutachten un-
abhängig von einer konkreten Stellplatzanordnung dar. Aus diesem Grund wird im Plan die Fläche 
St1 von den Abstandsradien des Gutachtens begrenzt. Zurecht wird hier bemängelt, dass eine 
Vermaßung der Radien fehlt. 
 
Mit Schreiben vom 14. August 2008 wurde vom Gutachter die maximale Zahl der nachts anfahrba-
ren Stellplätze ohne Berücksichtigung einer vorgegebenen Stellplatzordnung mit 31 berechnet. 
Die Stellplatzfläche St1 wird im Bebauungsplan an den schallschutztechnisch relevanten Stellen 
vermaßt.  
 
Die Festsetzung durch Text Nr. 3.2 wird wie folgt geändert: „Höchstens 31 Stellplätze auf dieser 
Fläche [St1] dürfen für An- und Abfahrten in den Nachtstunden (22:00 – 6:00 Uhr) zur Verfügung 
stehen.“ Die Begründung wird in Nr. 5.2. gleichlautend geändert. 
Die Begründung wird unter Nr. 2.4 (Schalltechnisches Gutachten, Seite 8, vorletzter Satz) wie folgt 
geändert: „Zur Nachtzeit dürfen maximal 31 Stellplätze im Bereich St1 für An- und Abfahrten ge-
nutzt werden.“ Das Schreiben des Gutachters vom 14. August 2008 wird als Ergänzung des schall-
technischen Gutachtens in die Anlage aufgenommen. 
 
2.3 
Am 19. Mai 2008 hat die Stadtverordnetenversammlung die neue Baumschutzsatzung, gültig für 
den Innenbereich im gesamten Stadtgebiet, beschlossen. Der zweite Satz in Kapitel 2.3.2 der Be-
gründung ist daher zu streichen. 
 
Stellungnahme: 
Der Bebauungsplan wird unter „Rechtsgrundlagen“, letzte Zeile, wie folgt geändert: „Baumschutz-
satzung der Stadt Kassel in ihrer jeweils gültigen Fassung.“ 
In der Begründung entfällt unter 2.3.2 (Baumschutzsatzung) der 2. Satz. 
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2.4 
Es sollen nur mit Erdgas und Heizöl EL betriebene Feuerungsanlagen mit Brennwertnutzung und 
Blauem Engel zugelassen werden. Sinn der Festsetzung ist es nicht, alle ohnehin zulässigen An-
lagen zu erlauben, sondern die beste allgemein zugängliche Technik vorzuschreiben. So können 
die zusätzlichen Emissionen möglichst gering gehalten werden. Niedertemperaturanlagen erfüllten 
vor 20 bis 30 Jahren den Stand der Technik. Die Brennwertnutzung entspricht heute dem Stand 
der Technik. 
 
Stellungnahme: 
Durch die Festsetzung Nr. 5.1 werden nicht alle ohnehin zulässigen Anlagen erlaubt, sondern nur 
mit Erdgas und Heizöl EL betriebene Anlagen, die den aktuellen Anforderungen des Umweltabzei-
chens „Blauer Engel“ genügen. Damit werden unabhängig von der Gerätetechnologie Anforderun-
gen an die Emissionshöchstwerte gestellt. Eine Einschränkung auf ausschließlich zulässige 
Brennwerttechnologie ist daher nicht erforderlich und nicht angemessen. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ziffer 3: 
 
Mit Schreiben vom 2. Juli 2008 wurde wie folgt Stellung genommen: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich teilweise (SO Hotel) innerhalb der 
Schutzzone III des amtlich festgesetzten Schutzgebietes für die Trinkwassergewinnungsanlagen 
„Neue Mühle“ und „Tränkeweg“ der Städtischen Werke AG. Für dieses Trinkwasserschutzgebiet 
läuft derzeit ein Neufestsetzungsverfahren, so dass zukünftig die Straßen „Wartekuppe“ und 
„Frankfurter Straße“ die äußere Grenze der Trinkwasserschutzzone III darstellen werden. 
Zusätzlich befindet sich der Geltungsbereich innerhalb der quantitativen Schutzzone B2 (Äußere 
Zone) des mit Verordnung vom 2. Oktober 2006 festgesetzten Heilquellenschutzgebietes für die 
staatlich anerkannte Heilquelle „TB Wilhelmshöhe 3“ der Thermalsolebad Kassel GmbH.  
 
Stellungnahme: 
Die Begründung wird unter 2.2 (Schutzgebiete) wie folgt ergänzt: „Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebiet: Der Geltungsbereich befindet sich teilweise innerhalb der Schutzzone III des mit 
Anordnung vom 25. März 1970 amtlich festgesetzten Schutzgebietes für die Trinkwassergewin-
nungsanlagen „Neue Mühle“ und „Tränkeweg“ sowie innerhalb der quantitativen Schutzzone B2 - 
äußere Zone - des mit Verordnung vom 2. Oktober 2006 (StAnz. 46/2006, S. 2634) amtlich fest-
gesetzten Heilquellenschutzgebietes für die staatlich anerkannte Heilquelle „TB Wilhelmshöhe 3“.“ 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 17. Februar 2009 
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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VIII/76 „Hotel G ude“  
Vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. § 3 (1) Baugeset zbuch (BauGB) 
 
 
 

Vermerk 
 
über die Bürgerbeteiligung gem. §3 (1) BauGB am 7. Februar 2008, 19.30 Uhr, im Gemeindesaal 
der Matthäuskirche, in Kassel Niederzwehren. 
 
Der Bebauungsplan Nr. VIII/76 „Hotel Gude“ wird gem. § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt. Gem. § 13 (2) BauGB kann auf die Bürgerbeteiligung verzichtet werden. Um aber früh-
zeitig die Akzeptanz des Projektes in der benachbarten Bevölkerung abzuklären, wurde eine Bür-
gerbeteiligung zum Vorentwurf des Planes in Form einer öffentlichen Versammlung durchgeführt. 
 
An der Versammlung nahmen ca. 25 interessierte Bürger und Mitglieder des Ortsbeirates teil. Sei-
tens der Verwaltung/Planer waren anwesend: 
 
Frau Ascher-Köpping Büro Köpping Architektur und Planung 
Herr Köpping Büro Köpping Architektur und Planung 
Herr Prof. Bieling Büro Bieling Architekten 
Herr Ralf Gude Hotel Gude 
Herr Koch Stadtplanung und Bauaufsicht, Stadt Kassel 
 
Nach einer kurzen Begrüßung durch den Unterzeichner, der Vorstellung der geplanten Baumaß-
nahmen durch den Architekten Herrn Bieling und der Darlegung der Ziele des Bebauungsplanes 
durch die Architektin und Stadtplanerin Frau Ascher Köpping wurde eine lebhafte Diskussion mit 
den betroffenen Nachbarn geführt. 
 
Die Fragen wurden von Frau Ascher Köpping, Herrn Gude, Herrn Bieling und dem Unterzeichner 
beantwortet. 
 
1. Frau Wilke, Auf der Leimenkaute 21 
 
bittet darauf zu achten, dass durch die Baumaßnahmen die Straße „Auf der Leimenkaute“ nicht 
weiter verengt wird und dass eine eventuelle Sperrung der Straße während der Baumaßnahmen 
nicht in den Wintermonaten erfolgen solle. 
Zum zweiten wird die Frage nach dem Verbleib der öffentlichen Stellplätzen entlang der Straße 
„Wartekuppe“ gestellt.  
 
Ergebnis: 
 
Die Straße „Auf der Leimenkaute“ bleibt in ihrer jetzigen Breite erhalten. Da die Straße wegen der 
Grundstücksverhältnisse nicht verbreitert werden kann, sollen mit Rücksicht auf die verkehrlichen 
Probleme der Einmündungsbereich zur Straße „Wartekuppe“ aufgeweitet und die Tiefgaragenzu-
fahrt geringfügig zurückgesetzt werden. 
 
2. Frau Siebert und Herr Siebert, Perlengasse 4a 
 
fragen, wie die Freiflächen, die an die Wohnbaugrundstücke anschließen, gestaltet werden sollen. 
Sie äußern darüber hinaus Bedenken gegen den massiven, viergeschossigen Baukörper mit 
Flachdach, der sich einerseits nicht den vorhandenen Gebäuden anpasst (Satteldach) und ande-
rerseits als zu massiver Baukörper zu nah an der Straße „Auf der Leimenkaute“ platziert ist. 
Im Laufe der Diskussion weisen sie noch auf die Parkplatzsituation in den angrenzenden Straßen 
hin und erwarten, dass ausreichend Stellplätze angelegt werden. 



Ergebnis: 
 
Die Freiflächen werden als Gartenflächen hergestellt. In Teilen wird der Garten von Hotelgästen 
genutzt, die den Wellnessbereich besuchen. Eine Bewirtschaftung ist nur in eingeschränkten Zei-
ten möglich. 
Die Höhe des Gebäudes ergibt sich aus dem erforderlichen Raumprogramm. Der Verzicht auf ein 
Geschoss ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Ob das Gebäude etwas tiefer 
gesetzt werden kann, soll noch überprüft werden. 
Alle notwendigen und nach der Stellplatzsatzung der Stadt Kassel erforderlichen Stellplätze wer-
den nachgewiesen. Die Stellplätze in Tiefgaragen werden bewirtschaftet. Sollte sich nach Fertig-
stellung der Baumaßnahmen Verkehrsprobleme ergeben, müssen Verkehrslenkende Maßnahmen 
vorgenommen werden. 
 
3. Herr Schwarz, 
 
ebenso wie Herr und Frau Siebert kritisiert Herr Schwarz die Höhe des Gebäudes. 
 
Ergebnis: 
 
s. o. unter 2. 
 
4. Herr Weißbrot, Auf der Leimenkaute 5 
 
Als Bewohner des Hauses „Auf der Leimenkaute“ 5 interessiert sich Herr Weißbrot für die Gestal-
tung der Freifläche zwischen den Hotelgebäuden und den östlich angrenzenden Wohnhäusern. 
Er schlägt unter anderem vor, die östliche Fassade des Hotelneubaues zu begrünen. 
 
Ergebnis: 
 
Herr Bieling sagt zu, die Gestaltung der Ostfassade zu überarbeiten und eine Berankung / Be-
pflanzung vorzusehen. Entlang der östlichen Grundstücksgrenze sollen zusätzlich Bäume festge-
setzt werden. 
 
5. Herr Böttger, Ortsvorsteher 
 
Herr Böttger regt an, vor dem Blumengeschäft, das im Erdgeschoss des Hotelneubaues wieder 
eingerichtet werden soll, öffentliche Stellplätze anzuordnen. 
Er setzt sich weiter dafür ein, dass die Friedhofsverwaltung in die Umgestaltung des Einmün-
dungsbereichs der Straße „Auf der Leimenkaute“ in die Straße „Wartekuppe“ mit eingebunden 
wird. Er erwartet eine Umgestaltung des Friedhofseingangsbereich. 
 
Ergebnis: 
 
Die Anregung zu den öffentlichen Stellplätzen vor dem Blumengeschäft wird aufgegriffen und soll 
über ein Geh- und Fahrrecht in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
Herr Bieling sagt zu, sich im weiteren Verfahren mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu set-
zen. 
 
 
Nach einer kurzen Zusammenfassung der Ergebnisse der Diskussion und einem Ausblick auf das 
weitere Verfahren durch den Unterzeichner wurde die Bürgerbeteiligung gegen 21.00 Uhr beendet. 
 
 
Gez. Koch 
 
 
02.04.2009 
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Vorlage-Nr. 101.16.1318 

documenta-Stadt
 
Kassel, 05.05.2009 

 
 
 
Anpassung der Kosten der Unterkunft/Pauschalen Grundmiete und 
Betriebskosten für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch (SGB II/SGB XII) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Zur Deckung des Bedarfs für die Leistungen der Kosten der Unterkunft gemäß 
den §§ 22 Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II und 29 Zwölftes Buch - 
Sozialgesetzbuch / SGB XII werden die angemessenen Kosten für die 
Grundmieten und Betriebskosten gemäß Anlage 1 des Beschlusses mit Wirkung 
ab 1. Juni 2009 angepasst.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 5. Februar 2001 (Beschluss Nr. 1119) die 
Gewährung der Leistungen der Unterkunft in Form von Pauschalen nach dem 
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) beschlossen. 
 
Im Rahmen der Zusammenführung der Arbeitslosen- und Sozialhilfe mit dem Zweiten 
Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II hatte die Stadtverordnetenversammlung am 11. 
Oktober 2004 mit Beschluss Nr. 1248 die Pauschalen für die Kosten der Unterkunft in 
den Rechtskreisen SGB II und SGB XII festgestellt. 
 
Aufgrund der Veränderungen im Wohnungsmarkt, der steigenden Anzahl von 1- / 2-
Personenhaushalten in Kassel, dem zunehmenden Mangel an angemessenem 
Wohnraum für diese Haushaltsgrößen und wegen der veränderten Kostenstrukturen 
(Anhebung von Mieten, Betriebskosten, usw.) war eine Überprüfung der bisherigen 
Strukturen und der Höhe der angemessenen Kosten erforderlich. 
 
Weiterhin ist die Rechtssprechung der Sozialgerichtsbarkeit für die Kosten der 
Unterkunft zu berücksichtigen. Die Auskömmlichkeit der Leistungen insbesondere für 
1-Personenhaushalte ist nachzuweisen. Das Bundessozialgericht (BSG) hat besondere 
Anforderungen zur Erhebung der tatsächlichen Mietpreise, der Angemessenheit und 
der Deckung des Bedarfs vorgegeben. Dazu wurden angemessene Wohnflächen 
definiert. 
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Die Bemessung der Unterkunftskosten folgte von Beginn an einer durch die 
Rechtssprechung bestätigten Produkttheorie. Die angemessenen Kosten der 
Unterkunft sind das Produkt (Ergebnis) der Multiplikation einer angemessenen 
Wohnfläche (m²) mit einem angemessenen Mietpreis / m². Daraus folgt nach wie vor, 
dass die Leistungsempfänger/innen SGB II / SGB XII auf der Basis der so definierten 
Beträge in eigener Verantwortung z. B. eine größere Wohnung mit einem geringeren 
Preis / m² oder eine kleinere Wohneinheit mit einem höheren Preis / m² anmieten 
können. 
 
Wohnflächen nach der Hessischen Wohnbaurichtlinie 
 
Für die Vorlage (Anlage 1) haben die Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) und 
das Sozialamt die Anpassung der angemessenen Wohnfläche an die inzwischen von 
der Rechtsprechung durchgesetzten Maßstäbe, nämlich den maßgeblichen 
landesrechtlichen Bestimmungen, vorgeschlagen. In Hessen ist dies die Hessische 
Wohnbaurichtlinie, die insbesondere für die 1- bis 3-Personenhaushalte größere 
Wohnflächen vorsieht. 
 
Erhebung des Wohnungsmarktes 
 
In umfangreichen Erhebungen über die Situation des Wohnungsmarktes und primär 
durch Auswertung aktueller Mietbescheinigungen gemäß der Vorgabe des BSG 
wurden die tatsächlichen aktuellen Kosten der Grundmiete, der Betriebskosten und 
der Heizkosten im Segment der von Leistungsbeziehern/innen SGB II / SGB XII 
genutzten Wohnungen ermittelt.  
 
Grundmiete und Betriebskosten (BKO)  
 
Die Kosten für die Grundmiete liegen bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche 
geringfügig unter den bisher zugrunde gelegten Werten. Ausschlaggebend ist aber 
die Erhöhung des Faktors Wohnfläche, so dass sich bei der Grundmiete für 1-, 3- und 
5-Personhaushalte dennoch eine Erhöhung ergibt. 
Diese Erhöhung verstärkt sich bei den 1-Personenhaushalten weiter durch die 
Erhöhung der Betriebskosten, die nun mit 1,57 € / m² (bisher 1,55 € / m²) ermittelt 
wurden. Auch hier wirkt sich die Erhöhung des Faktors Wohnfläche verstärkend aus. 
Die Betriebskosten / m² sinken allerdings mit zunehmender Haushaltsgröße (bzw. 
Wohnfläche), so dass anstelle des bisher linear angesetzten Wertes / m² eine den 
tatsächlichen Kosten entsprechende Degression vorgeschlagen wird.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei der grundlegenden Überprüfung der 
Auskömmlichkeit der Leistungen sowie Berücksichtigung der Rechtssprechung der 
Sozialgerichtsbarkeit die angemessenen Kosten für die Unterkunft (Grundmiete und 
Betriebskosten) gemäß der Vorlage (Anlage 1) anzupassen sind. 
 
Mit den neuen Beträgen wird erreicht, dass die Leistungsbezieher/innen SGB II / SGB 
XII im Kasseler Wohnungsmarkt weiterhin angemessenen Wohnraum im Sinne der 
gesetzlichen Vorgaben und der Rechtssprechung anmieten können. 
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Besitzstandswahrung 
 
Die bisherigen angemessenen Leistungen für die Grundmiete und BKO werden auf 
der Basis rechtsgültiger Bescheide gezahlt. Sie decken den aktuellen Bedarf. Für 
Leistungsempfänger/innen, die zum Zeitpunkt der Anpassung ununterbrochen im 
Leistungsbezug stehen, gilt daher Besitzstandswahrung. In der rechtlichen 
Bewertung ist zu berücksichtigen, dass den Leistungsbeziehern/innen eine Leistung in 
bestimmter Höhe durch rechtsgültigen Bescheid zugesichert wurde. Darauf 
vertrauend sind sie vertragliche Verpflichtungen eingegangen, die üblicherweise über 
längere Zeit in gleichbleibender Höhe zu erfüllen sind.  
Soweit die neuen Leistungen niedriger als die bisherigen sind, können sie nur bei 
Neuanträgen realisiert werden. 
 
Vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung sind mit Wirkung 
ab dem 1. Juni 2009 für die neuen angemessenen Leistungen für die Grundmiete 
und BKO gemäß Anlage 1 
 

• die niedrigeren neuen Beträge bei Neuanträgen in der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende, Sozialhilfe und der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung anzuwenden 

• die höheren neuen Beträge sofort anzuwenden.  
 
Verfahren Umsetzung: 
 
Für die Leistungsempfänger/innen SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung) können die neuen Leistungen der Unterkunft (Grundmiete / 
Betriebskosten bei Neufällen) mit Wirkung ab 1. Juni 2009 durch zentrale Umstellung 
im IT-Verfahren gezahlt werden. 
 
In dem bei der AFK im Einsatz befindlichen IT-Verfahren (A2LL / bundesweites 
Verfahren) für die Leistungen SGB II (Grundsicherung Arbeitssuchende) ist die 
zentrale Umstellung nicht möglich. 
 
Hier muss in jedem Einzelfall (bei rd. 14.000 Bedarfsgemeinschaften / Haushalten) die 
Umstellung durch Eingabe der Leistungssachbearbeitung erfolgen. Es ist vorgesehen, 
die Umstellung der neuen Leistungen für die Grundmieten / Betriebskosten ebenfalls 
in jedem Neufall bzw. bei Umzug (Neufestsetzung Kosten der Unterkunft) 
vorzunehmen. Die Umstellung soll in einem Zeitraum von sechs Monaten abgewickelt 
werden.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Anpassung der Leistungen für die Grundmiete und Betriebskosten 
ergeben sich insgesamt folgende Auswirkungen: 
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im Rechtskreis SGB II 
Bestandteile Mehrkosten 

Grundmiete 1.226.376,00 € 
Betriebskosten 902.340,00 € 
Zwischensummen 2.128.716,00 € 

 
- Bundesanteil -540.693,86 € 
Summen/Jahr 1.588.022,14 € 
Summen 2009 (7/12) 926.346,25 € 

 
Im Rechtskreis SGB XII 

Bestandteile Mehrkosten 

Grundmiete 292.344,00 € 
Betriebskosten 212.232,00 € 
Summen/Jahr 504.576,00 € 
Summen 2009 (7/12) 294.336,00 € 

 
* Einsparungen im Bereich der Grundmiete und BKO werden erst nach 

 und nach durch die Fluktuation der Leistungsbezieher wirksam 
 
Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2009 beschlossen.  
 
In Vertretung 
gez. Dr. Barthel 
Stadtkämmerer 



Magistrat der Stadt Kassel 
- II / 50 - 
 
 
 
 
 
Anpassung der Leistungen der Kosten der Unterkunft 
für die Rechtskreise Zweites Buch und Zwölftes Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB XII) 
 
 
Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nr. 101.16.1318 vom 5. Mai 2009 
 
 
Leistungen Kosten der Unterkunft (Grundmiete / Betriebskosten) ab 1. Juni 2009: 
 
 

PHH m² Grundmiete Betriebs-
kosten 

Gesamt- 
pauschale 

1 45 188,00 € 70,00 € 258,00 € 
2 60 241,00 € 89,00 € 330,00 € 
3 72 289,00 € 103,00 € 392,00 € 
4 84 337,00 € 113,00 € 450,00 € 
5 96 383,00 € 120,00 € 503,00 € 
6 108 409,00 € 127,00 € 536,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1187 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

 
Kassel, 30.01.2009 

 
 
 
Stand der Regionalreform Kassel 
 
 
 

Anfrage 
 

  
 
 
Wir fragen den Magistrat: 
 

1. Welchen Stand haben die Vorbereitungen einer Regionalreform von Stadt und 
Landkreis Kassel 

2. Welche weiteren konkreten Schritte sind beabsichtigt? 
3. Wie und wann gedenkt der Magistrat die Stadtgesellschaft in die Diskussion 

einzubinden? 
 
 
Fragesteller/-in: N. N. 
 
 
 
gez. Karin Müller 
Fraktionsvorsitzende 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktion Kasseler 
Linke.ASG und des Stadtverordneten Häfner 
(FWG) 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1221 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 18.02.2009 

 
 
 
Anpassung der Regelleistungen für Kinder und Jugendliche im SGB II und 
SGB XII 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird aufgefordert, 
über den Hessischen Städtetag und den Deutschen Städtetag auf die 
Bundesregierung Einfluss zu nehmen, damit die Empfehlungen der 
Expertenkommission im Hinblick auf eine wissenschaftliche Ermittlung, 
Neubemessung und Festsetzung der Regelleistungen für Kinder und 
Jugendliche im SGB II und XII umgesetzt werden, in der die besonderen 
Kinderbedarfe berücksichtigt werden. Ebenso soll durch eine 
Öffnungsklausel im SGB II eine abweichende Bedarfsbemessung für einen 
höheren Bedarf im Einzelfall vor Ort möglich sein. 

 
 
Begründung: 
 
Die derzeitigen finanziellen Leistungen für bedürftige Familien mit Kindern im SGB II 
und XII decken nicht den tatsächlichen und notwendigen Bedarf. Dieses führt dazu, 
dass eine gerechte Teilhabe und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen an 
Bildung und Gesundheit verhindert wird. 
 
Auf diese Problematik machten sowohl Betroffene als auch soziale Institutionen vor 
Ort aufmerksam. 
 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 23.05.08 die Bundesregierung aufgefordert, 
die folgenden Maßnahmen bis Ende 2008 umzusetzen: 
- Regelleistung für Kinder nach dem SGB II sowie die Regelsätze nach dem SGB XII 

unverzüglich neu zu bemessen und als Grundlage dafür eine spezielle Erfassung 
des Kinderbedarfes vorzusehen. 
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- Sicherstellung, dass die besonderen Bedarfe der Kinder im Hinblick auf die 
Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen oder Schulen mit einem Bildungs- und 
Betreuungsangebot am Nachmittag und in Kindertageseinrichtungen sowie bei 
der Beschaffung von besonderen Lernmitteln für Schülerinnen und Schüler durch 
die Leistungen nach dem SGB II und XII abgedeckt werden. 

- Aufnahme einer Öffnungsklausel entsprechend dem § 28 SGB XII in das SGB II zur 
abweichenden Bedarfsbemessung in Einzelfällen. 

 
Die Bundesregierung ist den Empfehlungen bislang mit der Einführung eines sog. 
„Schulbedarfspaketes“ nur teilweise gefolgt. Ab dem Schuljahr 2009 sollen 
bedürftige Eltern von Schülern und Schülerinnen bis zur 10. Klasse jährlich einen 
einmaligen Betrag von 100 € erhalten, um Lernmittel anzuschaffen. Durchaus kritisch 
in diesem Zusammenhang ist die Beschränkung des Schulbedarfspaketes auf die 
ersten 10 Schuljahre. Die weiteren Maßnahmen der Bundesratsinitiative sind bislang 
nicht umgesetzt worden. Auch die im Sommer anberaumte Regelsatzerhöhung für 
Kinder und Jugendliche entspricht nicht dem Gleichheitsgrundsatz. 
 
Mit dem vorstehenden Antrag will die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Kassel auf die Bundesregierung einwirken, sich dieser besonderen Problematik 
anzunehmen und noch im ersten Halbjahr 2009 nach Lösungen zu suchen, mit der 
Chancengleichheit und Teilhabe von bedürftigen Kindern an Bildung und Gesundheit 
gewährleistet sind. 
 
Die oben stehenden Formulierungen sind vorwiegend übernommen worden aus 
einem Antrag des Bürgermeisters von Emsdetten. Der Rat der Stadt Emsdetten hat 
am 16.12.2008 dem Antrag einstimmig zugestimmt. 
 
Von Seiten des familienpolitischen Sprechers der hessischen SPD, Gerhard Merz, als 
auch von der sozialpolitischen Sprecherin der hessischen Grünen wurde ebenfalls eine 
deutlichere Erhöhung der Regelsätze gefordert. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Gaß 
 
 
 
 
 
 
Norbert Domes   Bernd Häfner 
Fraktionsvorsitzender 
Kasseler Linke.ASG 

  Stadtverordneter 

   
   
     
 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1225 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 19.02.2009 

 
 
 
Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, bis zum 30.06.2009 ein Konzept zur 
mittelfristigen Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren vorzulegen. 
Ziel soll sein, die Entsorgungsgebühren in der Stadt Kassel auf ein Niveau 
der Gebühren im Landkreis Kassel zu bringen. 

 
 
 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kalb 
 
 
 
gez. Eva Kühne-Hörmann, MdL 
Fraktionsvorsitzende 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1237 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 26.02.2009 

 
 
 
Petition "Verfahren zum Ausbau von Straßen" im Stadtparlament behandeln 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, zu beschließen, 
 

die Petition zum Verfahren zum Ausbau von Straßen im nächsten 
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zu diskutieren 
und eine Empfehlung zum Petitionsinhalt für die Entscheidung der 
Stadtverordnetenversammlung zu erarbeiten. 

 
 
Begründung: 
 
Dieser Antrag soll die Behandlung der Petition zum Verfahren zum Ausbau von 
Straßen durch die Stadtverordnetenversammlung sicherstellen, bis eine 
entsprechende grundsätzliche Regelung in der Geschäftsordnung der 
Stadtverordnetenversammlung verankert ist. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Domes 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1283 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 30.03.2009 

 
 
 
Kommunal-Kombi - die Umsetzung absichern und verbessern 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt 
Kassel, sich beim Städtetag offensiv und umgehend dafür einzusetzen, 
den Zuschuss des Bundes für die Kommunal-Kombi-Stellen zu erhöhen 
und die Fördervoraussetzungen so zu verändern, dass alle Arbeitslosen 
für die Stellen zugelassen werden, um die beschlossenen Stellen noch 
einrichten zu können. 

 
 
Begründung: 
 
Von den in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 100 Kommunal-Kombi-
Stellen wurden in Kassel laut AFK-Bericht für 2008 erst 25 Stellen eingerichtet. 
 
Von dem Ziel, bundesweit 100.000 Stellen einzurichten, wurden noch nicht mal ein 
Zehntel erreicht. Das ist dem Umstand geschuldet, dass die Richtlinie für das 
Bundesförderprogramm zur Einrichtung der Stellen einen zu geringen Spielraum für 
BewerberInnen gelassen hat und dass die Unterstützung der Kommunen zu gering 
ausfällt. 
 
In einigen Fällen wurden bereits Mittel vom Bund genehmigt, können aber nicht 
abgerufen werden, weil die Voraussetzungen nicht passen, um eine Person aus ihrer 
Arbeitslosigkeit zu holen. 
 
Aus diesen Gründen konnten in 2008 und Anfang 2009 nicht genügend Kommunal-
Kombi-Stellen geschaffen werden. Da Ende 2009 das Programm ausläuft, wird jetzt 
im April auf Bundesebene die Richtlinie für das Programm noch einmal geändert. Der 
bisherige Ansatz reicht allerdings nicht aus. Die Fördervoraussetzungen müssen so 
verändert werden, dass auch Arbeitslose, die noch nicht im Bezug von ALGII stehen, 
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die Möglichkeit haben über das Kommunal-Kombi-Programm auf dem Arbeitsmarkt 
wieder Fuß zu fassen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Gaß 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1307 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

 
Kassel, 29.04.2009 

 
 
 
Waffenbörse 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, mit dem Betreiber der Messehallen 
Gespräche mit dem Ziel zu führen, künftig die Waffenbörse nicht mehr 
in Kassel stattfinden zu lassen. 

 
 
Begründung: 
 
Die Ursachen für die schreckliche Bluttat von Winnenden sind vielfältig; 
möglicherweise werden die Motive des Täters niemals bis ins Letzte geklärt werden 
können. Dennoch ist es die Verantwortung der Politik, die Bedingungen zu ändern, 
die als Bausteine zu einer solchen Tat beitragen können. 
 
Dazu gehört auch die Verfügbarkeit von Waffen und die gefährliche Faszination, die 
die Präsentation von Waffen auf viele Menschen ausübt. Die Tatsache, dass das zur 
Schau Stellen von gefährlichen Instrumenten durchaus Phantasien, auch 
Gewaltphantasien, anregen kann, ist Grund genug, mit dem Betreiber der 
Messehallen zu vereinbaren, dass eine weitere Präsentation von Waffen in Kassel 
künftig ausgeschlossen wird. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Weber 
 
 
gez. Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 



Antrag des Stadtverordneten 
Bernd W. Häfner, FWG 
  
 
 
 
 
Vorlage-Nr. 101.16.1336 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 20.05.2009 

 
 
 
Keinen Doppelhaushalt für 2010/2011 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel stellt entgegen seiner Absicht keinen 
Doppelhaushalt für Haushaltsjahre 2010 und 2011 auf. 
Vielmehr wird - wie in den letzten Jahren - ein Einzelhaushaltsplan 2010 
erarbeitet. 

 
 
Begründung: 
 
Die aktuelle Wirtschaftslage lässt eine längerfristige Planung nicht zu. Erhebliche 
Steuerausfälle auf allen Ebenen und die Absicht der Landesregierung den 
Kommunalen Finanzausgleich erheblich zu kürzen, stellt bei der Art und Weise, wie 
Kommunen ihre Haushalte zu planen haben, eine große Unsicherheit auf der 
Einnahmeseite dar, die der Haushaltswahrheit und Klarheit widersprechen und eine 
zeitgenauere Planung durch einen Einzelhaushalt notwendig machen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Häfner 
 
 
 
 
 
 
Bernd W. Häfner 
Stadtverordneter 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1269 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3310 
Telefax 0561 787 3312 
E-Mail   
info@fdp-fraktion-kassel.de 
 
Kassel, 20.03.2009 

 
 
 
Vorstellung Konzept "Willkommen von Anfang an" 
 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, das überarbeitete, zuletzt erstellte neue 
Konzept vom Februar 2009 „Willkommen von Anfang an“ in der 
nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
 
 
 
Berichterstatter: Stadtverordneter Lippert 
 
 
 
gez. Frank Oberbrunner 
Fraktionsvorsitzender 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 
SPD und B90/Grüne 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1278 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 24.03.2009 

 
 
 
Vorstellung der "Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung - 100 
klimaaktive Kommunen" 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss für Umwelt und Energie die 
„Nachhaltigskeitsstrategie der Landesregierung – 100 klimaaktive 
Kommunen“ und die Möglichkeiten der Beteiligung für Kassel an dieser 
Strategie vorzustellen. 

 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Helga Weber 
 
 
Uwe Frankenberger, MdL Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 
SPD und B90/Grüne 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1279 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 24.03.2009 

 
 
 
Vorstellung Masterplan "Energieeffizienz" sowie Konzept für die Umsetzung 
einzelner Maßnahmen 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss für Umwelt und Energie den 
vom DeENet erstellten Masterplan „Energieeffizienz“ sowie das Konzept 
für die Umsetzung einzelner Maßnahmen für die Stadt Kassel und die 
Städte und Gemeinden im Landkreis vorzustellen. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Helga Weber 
 
 
Uwe Frankenberger, MdL Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzender SPD Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
 



Magistrat 
- V -/- 40 - 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1300 

documenta-Stadt
 
Kassel, 22.04.2009 

 
 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechnung der 
Gastschulbeiträge und Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern des Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen 
Gymnasium an der Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in 
Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises 
Kassel 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss der öffentlich- 
rechtlichen Vereinbarung über die Abrechnung der Gastschulbeiträge und 
Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern des Landkreises 
Kassel und der Stadt Kassel im Beruflichen Gymnasium an der Elisabeth-
Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der Willy-Brandt-
Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, in der aus der Anlage 
ersichtlichen Fassung zu.“ 

 
Begründung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stimmte am 26. Januar 2009 der Erweiterung des 
Beruflichen Gymnasiums an der Elisabeth-Knipping-Schule um den Schwerpunkt 
Gesundheit in Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des 
Landkreises Kassel zu. Durch Erlass vom 18. Februar 2009 genehmigte das Hessische 
Kultusministerium die beantragte Erweiterung als Schulversuch.  
 
Der Unterricht wird jeweils an 2 Tagen pro Woche in der Willy-Brandt-Schule und an 
3 Tagen pro Woche in der Elisabeth-Knipping-Schule durchgeführt. Von beiden 
Schulen werden die erforderlichen Sach- und Raumausstattungen bereit gestellt.  
 
Gemäß § 163 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG) kann der Schulträger für 
auswärtige Schülerinnen und Schüler Gastschulbeiträge von den Schulträgern 
verlangen, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. Träger des Beruflichen Gymnasiums, Schwerpunkt 
Gesundheit ist die Stadt Kassel. Diese Regelung berücksichtigt jedoch nicht die durch 
einen anderen Schulträger erbrachten Leistungen im Rahmen eines 
Kooperationsmodells. Für einen finanziellen Ausgleich zwischen den beiden 
Schulträgern ist eine gesonderte Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem 
Landkreis Kassel notwendig. 
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Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben richtet sich nach der Zusammensetzung der 
Schülerschaft mit Wohnsitz in Stadt und Landkreis Kassel unter Berücksichtigung des 
durch das Hessische Kultusministerium festgelegten Gastschulbeitrags. 
Die vorliegende Fassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde mit dem 
Landkreis Kassel abgestimmt. 
 
Es ist vorgesehen, dass die Gremien des Landkreises Kassel parallel zur Stadt Kassel 
gleichlautende Beschlüsse fassen. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 20. April 2009 
beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Zwischen  
dem Landkreis Kassel,  
vertreten durch den Kreisausschuss, Wilhelmshöher Allee 19a, 34117 Kassel, 
im Folgenden Kreis genannt 
 
und 
der Stadt Kassel, 
vertreten durch den Magistrat, Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel, 
im Folgenden Stadt genannt 
 
wird gemäß §§ 140 und 143 Abs. 4 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung 
vom 14.06.2005 (GVBl. I S.441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.06.2008 in 
Verbindung mit §§ 24 ff des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) 
vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2005 
(GVBl. I S. 218) und aufgrund der Beschlüsse des Kreistages des Landkreises 
Kassel vom  
 
und der Stadtverordnetenversammlung vom  
 
folgende 
 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abrechn ung der Gastschulbeiträge 
und Entgelte für die Beschulung von Schülerinnen un d Schülern des 
Landkreises Kassel und der Stadt Kassel im Beruflic hen Gymnasium an der 
Elisabeth-Knipping-Schule, Schwerpunkt Gesundheit, in Kooperation mit der 
Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkrei ses Kassel,   
 
geschlossen. 
 

§ 1 
 
Die Stadt Kassel ist Träger des Beruflichen Gymnasiums mit dem Schwerpunkt 
Gesundheit an der Elisabeth-Knipping-Schule. Dieser Schwerpunkt wird in 
Kooperation mit der Willy-Brandt-Schule, Berufliche Schule des Landkreises Kassel, 
geführt. 
 

§ 2 
 

(1) Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus dem Kreis und der Stadt in 
das Berufliche Gymnasium, Schwerpunkt Gesundheit an der Elisabeth-Knipping-
Schule erfolgt gleichberechtigt im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Sofern 
nach Berücksichtigung aller geeigneten Interessentinnen und Interessenten aus 
dem Kreis und der Stadt noch freie Schulplätze verfügbar sind, ist die Stadt 
Kassel bereit, Schülerinnen und Schüler anderer Schulträger aufzunehmen.  

 
(2) Die Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums, Schwerpunkt 

Gesundheit, werden an 2 Tagen je Schulwoche an der Willy-Brandt-Schule und 
an 3 Tagen je Schulwoche an der Elisabeth-Knipping-Schule beschult.  

 
 
 



      § 3 
 
(1) Ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) zahlt der Kreis der Stadt einen 

Gastschulbeitrag je aufgenommener Schülerin und aufgenommenem Schüler 
aus dem Kreis in Höhe von 3/5 des üblichen durch Rechtsverordnung 
festgelegten Gastschulbeitrages. 

 
(2) Die Stadt zahlt dem Kreis ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) für die 

Beschulung in den Schulräumen des Kreises ein Entgelt in Höhe von 2/5 des 
üblichen durch Rechtsverordnung festgelegten Gastschulbeitrages je 
aufgenommener Schülerin und aufgenommenem Schüler aus der Stadt. 

 
(3) Für Schülerinnen und Schüler anderer Schulträger erhält die Stadt den vollen 

Gastschulbeitrag und zahlt dem Kreis ein Entgelt gem. § 3 Abs. 2 dieser 
Vereinbarung  

 
(4) Die Gastschulbeiträge gemäß Abs. 1 sowie das Entgelt gemäß Abs. 2 sind 

jeweils bis zum 30.09. des laufenden Jahres für das Vorjahr zu zahlen. Die 
erstmalige Abrechnung erfolgt zum 30.09.2010 für das Schuljahr 2009/10. 

 
      § 4 
 
(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
 
(2) Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Schuljahresende 

gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
(3) Die Beteiligten verpflichten sich, vor einer Kündigung, die sich auch auf Teile der 

Vereinbarung erstrecken kann, eine einvernehmliche Lösung anzustreben. 
 

§ 5 
 

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntgabe in Kraft.  

 
(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf gemäß § 26 Abs. 1 KGG i.V.m.  
      § 140 Abs. 3 HSchG der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
 
Kassel,       Kassel, 
Landkreis Kassel      Stadt Kassel 
- Der Kreisausschuss –     - Der Magistrat - 
 
 
 
Dr. Schlitzberger      Bertram Hilgen   
Landrat       Oberbürgermeister   
 
 
 
Schmidt       Anne Janz 
Erster Kreisbeigeordneter     Stadträtin 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1301 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 15.04.2009 

 
 
 
Entgeltfreie ÖPNV-Nutzung für Kinder unter 6 Jahren 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit dem Nordhessischen Verkehrs-Verbund 
(NVV) Gespräche mit dem Ziel zu führen, die entgeltfreie Beförderung aller 
Kinder unter 6 Jahren in den Tarifbestimmungen festzuschreiben. 

 
Begründung: 
 
Bislang werden bis zu drei Kindern unter 6 Jahren in Begleitung einer Person, die im 
Besitz einer gültigen Fahrkarte ist, im Gebiet des NVVs unentgeltlich befördert. Für 
jedes weitere Kind unter 6 Jahren muss eine Fahrkarte des Kindertarifs gelöst 
werden. Zudem gilt die entgeltfreie Beförderung nicht für organisierte 
Kindergartengruppen sowie für Gruppen-Tageskarten und Multi-Tickets. 
 
Diese willkürlich gezogene Grenze bezüglich der Anzahl der entgeltfrei beförderten 
Kinder unter 6 Jahren ist nicht nachvollziehbar. Sozial- und familienpolitisch ist es 
wünschenswert, die ÖPNV-Tarifstruktur des NVVs entsprechend zu ändern und 
grundsätzlich allen Kindern unter 6 Jahren die entgeltfreie Beförderung mit dem 
ÖPNV zu ermöglichen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1302 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 22.04.2009 

 
 
Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum 
 
 

Antrag 
 
zur Überweisung in den Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 

Gleichstellung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, unverzüglich ein Konzept vorzulegen, 
um die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum zu gewährleisten. 
Das Konzept soll einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung folgender 
Ziele enthalten: 
 
1. Verhinderung von Alkohol- und Drogenmissbrauch 
2. Verhinderung von Ruhestörungen 
3. Verhinderung der Verunreinigung durch Müll 
4. Verhinderung der Verunreinigungen durch Hundekot 
5. Beseitigung der Gefahren durch freilaufende Hunde 
6. Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für Platzverweise durch 
die Polizei 
 
Das Konzept ist im Ausschuss für Sicherheit, Recht, Integration und 
Gleichstellung vorzustellen. 

 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Kortmann 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
-V-/-51-/-53- 
 

 
Vorlage-Nr. 101.16.1303 

documenta-Stadt
 
Kassel, 21.04.2009 

 
 
 
Programm „Soziale Stadt“ Wesertor 
Modellvorhaben im nichtinvestiven Bereich 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Janz 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt zu, das Vorhaben 
 
Das WeserTOR öffnet sich - Präventive und akute Hilfen für Bildung und 
Integration  
 
im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt“ Stadtteil Wesertor - für nichtinvestive 
Modellvorhaben 2009 bis 2011 durchzuführen.  
 
1. Dafür hat die Landestreuhandstelle Hessen - Landesbank für Infrastruktur 

Fördermittel in Höhe von 644.000 € zur Verfügung gestellt (Bescheid vom 5. 
Dezember 2008). 
 

2. Von diesen Fördermitteln sind 206.780 € zweckgebunden an das Projekt 
„Freestyle – Bildung/Schule/Jugendhilfe“ der Trägergemeinschaft Vabia e.V., 
Dynamo Windrad, Spielmobil Rote Rübe, fachlich angebunden an das 
Jugendamt; 
 
81.300 € für die nichtinvestive Modellmaßnahme „Familie, Kita, Schule – 
Bildung/ 
Schule/Jugendhilfe“ in Trägerschaft des Kulturzentrum Schlachthof e.V., 
fachlich angebunden an das Jugendamt; 
 
135.600 € sind für das Projekt „Kinderbauernhof – 
Bildung/Schule/Jugendhilfe“ in Trägerschaft des Vereins Kinderbauernhof 
e.V., fachlich angebunden an das Jugendamt und 
 
94.000 € für das Projekt  „Zirkus Buntmaus – Nachbarschaftliches 
Zusammenleben/Integration“ in Trägerschaft des Vereins Zirkutopia e.V., 
fachlich angebunden an das Gesundheitsamt Region Kassel, vorgesehen. 
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3. Für die Programmlaufzeit sind städtische Komplementärmittel in Höhe von 
51.641 €, auf drei Haushaltsjahre verteilt, erforderlich und im Haushalt wie 
folgt vorgesehen: 
Für die beim Jugendamt angebundenen Projekte stehen für 2009 in der 
Kostenstelle 510 00 222, Kostenträger 510 222 07, 9.480 € zur Verfügung; 
Für das beim Gesundheitsamt Region Kassel angesiedelte Projekt stehen für 
2009 in der Kostenstelle 530 00 402, Sachkonto 728 800 000, 2.973 € zur 
Verfügung. 
 

4. Die für die Jahre 2010 bis 2012 erforderlichen kommunalen 
Komplementärmittel für das gesamte Vorhaben sind in Höhe von 39.188 € 
in den Haushalten der Folgejahre zu veranschlagen. 

 
5. Die freien Träger erbringen einen Eigenanteil von 35.857 € auf drei Jahre 

verteilt. 
 
Die inhaltlichen, finanziellen und zeitlichen Eckdaten sind in den 
Zuwendungsverträgen sowie Leistungsbeschreibung und Kalkulationsblättern 
zwischen der Stadt Kassel und den Vorhabenträgern festgelegt.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Landestreuhandstelle Hessen hat den eingereichten Antrag in nahezu 
vollständiger Höhe bewilligt und ermöglicht der Stadt Kassel dadurch die Initiierung 
von Vorhaben im Wesertor, die mit eigenen Mitteln ansonsten nicht durchgeführt 
werden könnten. Die Vorhaben sind Bestandteil der Bemühungen zur Entwicklung 
des Wesertors im Rahmen der Förderung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt. 
 
Grundlage der Verträge mit den freien Trägern sind die in der 
Stadtverordnetenversammlung vom 13.11.2006 - Vorlagen-Nr. 101.16.275 - 
beschlossenen Musterzuwendungsverträge, ergänzt durch das Bund-Länder-
Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf - die 
soziale Stadt. 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 20.04.2009 zugestimmt. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1308 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 3315 
E-Mail 
fraktion@Kasseler-Linke-ASG.net 

 
Kassel, 30.04.2009 

 
 
 
Kommunales Programm gegen die Ausbildungsmisere 
 
 
 

Antrag 
 

  
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert: 
 
1. schnellstmöglich ein kurzfristig greifendes Konzept zu erstellen, um 

der sich abzeichnenden Unterversorgung an 
Ausbildungsmöglichkeiten mit qualifiziertem Abschluss für 
Jugendliche entgegen zu wirken. Das Konzept soll am 24.06.2009 in 
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und 
Grundsatzfragen vorgestellt werden. 

 
2. nach der Beschlussfassung dieses Antrags in der nächsten 

Ausschusssitzung für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen über 
die Ausbildungssituation in der Stadt Kassel zu berichten. 
Insbesondere soll der Bericht die allgemeine Situation in Kassel, die 
Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadtverwaltung 
und den städtischen Betrieben, die Mobilisierung von Fordergeldern 
(wie z. B. die Qualifikationsgelder der AFK für die Aufweitung der 
Ausbildungsangebote) und die Überführung von Altbewerbern aus 
Berufsqualifikationsangeboten in Ausbildungen mit qualifizierten 
Abschluss umfassen. 

 
 
Begründung: 
 
Im neusten Bericht der Bundesagentur für Arbeit vom März 09 ist eine erhebliche 
Unterversorgung mit Ausbildungsplätzen im Arbeitsamtsbezirk Kassel festzustellen. 
Die gemeldeten betrieblichen Ausbildungsplätze sind trotz 
Selbstverpflichtungserklärung der Wirtschaft um 8 % zurückgegangen. 
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So stehen offiziell 2.293 BewerberInnen ohne Ausbildungsvertrag 1.677 gemeldete 
freie Ausbildungsplätze zur Verfügung. Das ist eine Ausbildungsquote von nur 73 %. 
 
Allenthalben wird das Erwerben einer guten Qualifikation als Voraussetzung der 
Verbesserung des Lebens von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gefordert, jetzt 
ist es allerhöchste Zeit dem konkrete Angebote folgen zu lassen. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Boeddinghaus 
 
 
 
gez. Norbert Domes 
Fraktionsvorsitzender 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von 
SPD und B90/Grüne 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1309 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 28.04.2009 

 
 
Stadtradeln - Unsere Stadt fährt Rad! Wir treten in die Pedale für den 
Klimaschutz 
 

Gemeinsamer Antrag 
zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 

 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadt Kassel nimmt an dem bundesweiten Städtewettbewerb „Stadtradeln“ 
teil. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, die Aktion „Stadtradeln“ zu 
unterstützen und eine Kampagne zur Förderung des Radverkehrs im Rahmen 
dieses Wettbewerbs zu starten. 
 
Bei der Vorbereitung der Aktion soll die Beratung und die Unterstützung durch 
das Klima-Bündnis genutzt werden. 

 
Begründung: 
 
Der bundesweite Städtewettbewerb „Stadtradeln“ lädt alle Mitglieder des 
Magistrats, Stadtverordnete und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel ein, 
innerhalb einer dreiwöchigen Aktionsphase vom 1. Juni bis 15. Oktober 2009 für den 
Klimaschutz in die Pedale zu treten. 
Beim Stadtradeln geht es darum, innerhalb eines Aktionszeitraums beruflich und 
privat möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
Stadtradeln ist die vom Klima-Bündnis entwickelte Kampagne zur Europäischen 
Mobilitätswoche. Passend zum Schwerpunktthema „Für eine bessere Klima in der 
Stadt“ dient die Aktion der Förderung des Null-Emmissions-Fahrzeugs Fahrrad im 
Stadtverkehr. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völler 
 
Christian Geselle Gernot Rönz 
Stellv. Fraktionsvorsitzender SPD Stellv. Fraktionsvorsitzender 

B90/Grüne 
 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von 
SPD und B90/Grüne 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1310 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 28.04.2009 

 
 
 
Dachflächenbörse zur Nutzung der Sonnenenergie 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat der Stadt Kassel wird gebeten, eine Dachflächenbörse zur 
Nutzung der Sonnenenergie zu organisieren. 
 
Die Stadt Kassel, die städtischen Gesellschaften, Privatpersonen, Unternehmen 
oder Vereine können in der Dachbörse für die Solarstromnutzung geeignete 
Dachflächen anbieten oder suchen. Das Angebot bzw. das Gesuch sollte 
kostenfrei auf einer Website veröffentlicht werden. 
 
Die Dachflächenbörse wendet sich an Personen, die sich zwar an einer 
Solaranlage beteiligen wollen, aber über kein eigenes geeignetes Dach verfügen 
oder ein Dach haben und nicht selbst vermarkten wollen. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völler 
 
 
 
 
Christian Geselle Gernot Rönz 

Stellv. Fraktionsvorsitzender SPD Stellv. Fraktionsvorsitzender B90/Grüne 
 



Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1311 

documenta-Stadt
 
Kassel, 20.04.2009 

 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41 
"Germaniastraße/Goethestraße" (Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet zwischen Germaniastraße, Lassallestraße und Goethestraße soll 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 13a Baugesetzbuch aufgestellt 
werden. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist es, die Blockbebauung durch ein Bauvorhaben 
mit einer wohnverträglichen gewerblichen Nutzung (Dienstleistung, Praxen) zu 
ergänzen.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
19.03.2009 und 20.04.2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan (Anlage 2) sind als 
Anlagen beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
 
 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. II/41    
„Germaniastraße/Goethestraße“„Germaniastraße/Goethestraße“„Germaniastraße/Goethestraße“„Germaniastraße/Goethestraße“    
(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)    
 
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
 
 
Ein Investor hat einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt, um 
das Eckgrundstück Germaniastraße/Goethestraße mit einem gewerblich genutzten 
Gebäude zu bebauen. 
 
Heute wird das ehemalige Tankstellengrundstück durch einen Gebrauchtwagen-
handel genutzt. Mit dem Vorhaben soll diese Nutzung durch eine wohnverträgli-
che Nutzung wie Büros, Praxen etc. ersetzt werden. Der Stellplatzbedarf kann auf 
dem Grundstück nachgewiesen werden. 
 
Die künftige Baustruktur soll von Lage, Umfang und Erschließung her eine verträg-
liche Einheit mit der weitestgehend historischen Bebauung bilden. Das Vorhaben 
ist damit ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der bestehenden städtebauli-
chen Situation im Vorderen Westen. 
 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
 
Kassel, 26.02.2009 





Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1314 

documenta-Stadt
 
Kassel, 04.05.2009 

 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 "Naherholung 
Fuldaufer/Bleichwiesen" (Aufstellungsbeschluss) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Für das Gebiet zwischen Hafenbrücke, Schützenstraße, Weserstraße und Finkenherd 
/Fulda soll gemäß § 30 Baugesetzbuch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung einer 
Naherholungsnutzung inklusive Fuß-/Radwegeverbindung entlang der Fulda und 
Renaturierung der Ahna sowie die Sicherstellung einer geordneten 
Weiterentwicklung des bestehenden Kinderbauernhofes.“ 
 
 
Begründung: 
 
Die Bau- und Planungskommission und der Magistrat haben in ihren Sitzungen am 
23. April 2009 und 4. Mai 2009 der Vorlage zugestimmt. 
 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan (Anlage 2) sind 
beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. I/47 „Naherholung Fuldaufer / Bleichwiesen“    
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E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
 
Das rund 4,6 ha umfassende Plangebiet befindet sich am Rande des Stadtteils We-
sertor direkt an der Fulda - südlich der Schützenstraße und westlich der Hafenbrü-
cke. Für den dicht besiedelten Stadtteil Wesertor stellen die Fuldawiesen im Be-
reich der ehemaligen Bleichwiesen das zentrale Freiraumpotenzial dar. Für die Öf-
fentlichkeit nutzbar ist bisher nur der Bereich am Katzensprung. Der Zugang zu 
den anderen Flächen war lange Zeit bzw. ist z.T. auch heute noch wegen einiger 
privater Parzellen nicht möglich. Ein Großteil der Grundstücke ist in den vergange-
nen Jahren von der Stadt Kassel angekauft worden, zwei kleinere und ein größeres 
Grundstück befinden sich noch in Privatbesitz. Der Ankauf wird z.T. dadurch er-
schwert, dass hier seitens der Eigentümer noch mit einer späteren Bebaubarkeit 
und damit einem relativ hohen Grundstückswert spekuliert wird. Die Öffnung der 
Bleichwiesen für die Öffentlichkeit sowie die Anbindung an den bestehenden Park 
/ Bolzplatz am Katzensprung ist zum einen auf Stadtteilebene von zentraler Be-
deutung für die Verbesserung der Aufenthaltsqualität, spielt zum anderen aber 
auch eine wichtige Rolle im gesamtstädtischen Kontext für die Durchgängigkeit 
einer übergeordneten Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Fulda. Diese We-
geverbindung wird bisher zwischen Katzensprung und Hafenbrücke abseits der 
Fulda entlang der stark befahrenen Schützenstraße geführt.  
 
Ziel des Projektes ist, die Fuldawiesen für eine extensive Freizeitgestaltung erreich-
bar und als öffentliche Grünanlage nutzbar zu machen sowie den Bereich Fulda-
ufer / Bleichwiesen mit dem Ahnagrünzug einerseits und dem weiteren Verlauf der 
Fulda in nordöstlicher Richtung andererseits zu verbinden. Dazu soll eine durch-
gängige Fuß-/Radwegeverbindung gebaut werden. Außerdem soll die Ahna rena-
turiert und als geschützter Naturraum erhalten bleiben. Die benötigten Grundstü-
cke sind anzukaufen. Weiteres Ziel ist eine Verbesserung der Situation für die Kin-
der und Jugendlichen im Stadtteil - zum einen in Bezug auf unorganisierte Spiel- 
und Sportmöglichkeiten, zum anderen hinsichtlich des seit 2007 dort in einem 
Teilbereich ansässigen Kinderbauernhofs. Es handelt sich dabei um eine Gemein-
bedarfseinrichtung, die von einem gemeinnützigen Verein betrieben wird und in 
der Kinder und Jugendliche kostenlos ihre Freizeit verbringen können. Dabei wird 
ihnen ein respektvoller Umgang mit Tieren, Natur und miteinander vermittelt. Der 
Bauernhof ist auch ein Angebot für die zahlreichen Schulen und Kindergärten in 
fußläufiger Entfernung. Nach einem erfolgreichen Start in kleinem Rahmen soll 
nun eine geordnete Weiterentwicklung des Kinderbauernhofes sichergestellt wer-
den. Erforderlich ist der Bau eines Stallgebäudes und eines Aufenthaltsgebäudes. 
Im Bebauungsplan ist u.a. das Thema Hochwasserschutz zu behandeln. 
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Insgesamt sollen die Flächen als stadtnaher Landschaftsraum im Wesentlichen der 
Feierabend- und Wochenenderholung dienen. Im Wesertor sind viele Bevölke-
rungsgruppen ansässig, denen wenig private Freiflächen zur Verfügung stehen 
bzw. die nicht so mobil sind, um Freiräume außerhalb der Stadt aufzusuchen. Die 
Umsetzung des Gesamtprojektes erfolgt im Rahmen des Programms Soziale Stadt. 
 
Der Bebauungsplan wird im Regelverfahren aufgestellt und beinhaltet einen Um-
weltbericht. 
 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg Kassel, 1. April 2009  
 





Magistrat 
V /- 40 - 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1315 

documenta-Stadt
 
Kassel, 05.05.2009 

 
 
 
Einrichtung einer Schule für Kranke (Krankenhausbeschulung) als Abteilung 
an der Mönchebergschule, Förderschule für Lernhilfe 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Einrichtung einer Schule für Kranke (Krankenhausbeschulung) als Abteilung 
an der Mönchebergschule, Förderschule für Lernhilfe, wird zugestimmt “ 

 
 
Begründung: 
 
Für stationär aufgenommene Schülerinnen und Schüler findet derzeit an mehreren 
Klinikstandorten (Kinderkrankenhaus Park Schönfeld, Kinderklinik Klinikum Kassel, 
Orthopädische Klinik) Unterricht statt. Dieser Unterricht orientiert sich an den 
Richtlinien  
für Unterricht und Erziehung von kranken Schülerinnen und Schülern im Erlass vom  
12. November 2007.  
Die Lehrkräfte, die vom Staatlichen Schulamt zur Erteilung von Sonderunterricht im 
Krankenhaus beauftragt sind, können zur Zeit bei Engpässen von ihren 
Stammschulen zurückgefordert werden. Damit besteht weder für die Kliniken noch 
für die beauftragten Lehrkräfte oder die betroffenen Schülerinnen und Schüler 
Planungssicherheit. Durch die Einrichtung einer Schule für Kranke als Abteilung an 
der Mönchebergschule kann die Zuweisung der Lehrerstellen langfristig abgesichert 
werden. 
 
Die Einrichtung einer Schule für Kranke als Institution soll dazu beitragen, die 
Unterrichtsqualität für kranke Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu verbessern. Im 
Rahmen des Klinikneubaus mit seinem Kinderzentrum ergibt sich für die Stadt Kassel 
die Chance einer langfristigen, auch zukunftsweisenden Sicherstellung der 
Beschulung für die ohnehin durch ihre Erkrankung benachteiligten Kinder. Wegen 
der geringen Schülerzahlen soll die Schule für Kranke als Abteilung der 
Mönchebergschule geführt werden. Dies hat folgende Vorteile: 

 Räumliche Nähe zum Klinikum 
 Mitnutzung der schulischen Infrastruktur 
 Gemeinsamer Standort für alle Lehrkräfte der Schule für Kranke 
 Kooperationsmöglichkeiten 

 
Das Bildungsangebot richtet sich an alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, 
die in Kliniken in Kassel stationär aufgenommen sind. 
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Die zu erwartenden Schülerzahlen wurden auf der Basis der Schülerzahlen 2005-2007 
im Kinderkrankenhaus Park Schönfeld und der Kinderklinik des Klinikums Kassel 
ermittelt. Dabei wird von mindestens 28 unterrichtsfähigen Schülerinnen und 
Schülern pro Tag ausgegangen. 
 
Bis zur Fertigstellung der neuen Kinderklinik wird der Unterricht in den bislang 
genutzten Räumen durchgeführt. Danach stehen dem Schulträger in der neuen 
Kinderklinik 5 Räume zur Mitnutzung mietfrei zur Verfügung. Eine entsprechende 
Zusage der Gesundheit Nordhessen Holding AG liegt vor. 
 
Für die Erstausstattung der Schule für Kranke sind im Haushalt 2010 im Sachkonto  
077 500 001, Kostenstelle 400 00 005 unter der Investitions-Nummer 400 4213 300 
bereits Mittel in Höhe von 45.000 EUR eingestellt. 
Die Einrichtung der Abteilung Schule für Kranke verursacht zudem einen höheren 
Verwaltungsaufwand in der Schule, der im Rahmen der neuen Stundenbemessung 
berücksichtigt wird. 
 
Der Landkreis Kassel beteiligt sich an den Kosten auf der Grundlage einer noch 
abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2009 
beschlossen. 
 
Dr. Jürgen Barthel 
Stadtkämmerer 



Magistrat 
-II-/-50- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1316 

documenta-Stadt
 
Kassel, 04.05.2009 

 
 
 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 
(Zweites Buch - Sozialgesetzbuch / SGB II) Verlängerung des Errichtungs- und 
Aufgabenübertragungsvertrages der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH 
(AFK) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird ermächtigt, den Ergänzungsvertrag zum Vertrag über die 
Errichtung der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK) und die 
Übertragung von Aufgaben gemäß § 44 b des Zweiten Buches - 
Sozialgesetzbuch (SGB II; Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrag) bis 
zum 31. Dezember 2010 zuzustimmen.“ 

 
 
Begründung: 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Dezember 2007 festgestellt, 
dass die Errichtung der Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44 b SGB II und die 
Übertragung der Aufgaben gemäß § 6 SGB II auf die Arbeitsgemeinschaften (ARGE) 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 
 
Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird zwischen dem Bund, den Ländern und den 
Kommunalen Spitzenverbänden kein Einvernehmen über eine Regelung zur 
Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende erzielt. 
 
Der geltende Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrag der AFK ist bis zum  
31. Dezember 2009 befristet. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die 
Bundesagentur für Arbeit ermächtigt, die o. g. Verträge der ARGEn, die bis zum  
31. Dezember 2009 befristet sind, bis zum 31. Dezember 2010 zu verlängern. 
 
Zwischen den Gesellschaftern der AFK besteht Einvernehmen, dass die Leistungen der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende weiterhin aus einer Hand, auf möglichst hohem 
Qualitätsniveau und vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise unter Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Mittel sowie qualifizierter Beratung und Betreuung der 
Langzeitarbeitslosen durch die AFK erbracht werden soll. 
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Mit der Verlängerung des o. g. Vertrages wird die Leistung aus einer Hand für die 
betroffenen Langzeitarbeitslosen zumindest befristet weiter sichergestellt. Die 
Mitarbeiter/innen der AFK haben dadurch eine verbesserte Perspektive. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine Änderung gegenüber den bisherigen Aufwendungen. 
 
Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2009 beschlossen. 
 
 
 
 
Dr. Jürgen Barthel 
Stadtkämmerer 



Ergänzungsvertrag 
 

zum 
 

Vertrag über die Errichtung der 
 

„Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH (AFK“ 
 

und die Übertragung von Aufgaben gemäß 
 

§ 44 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) 
 

(Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrag) 
 
 

zwischen 
 
 

der Bundesagentur für Arbeit 
 

vertreten durch die Agentur für Arbeit Kassel 
 

nachfolgend als Agentur bezeichnet 
 
 

und 
 
 

der Stadt Kassel 
 

vertreten durch den Magistrat 
 

nachstehende als Stadt bezeichnet 
 
 

und  
 
 

der Arbeitsförderung Kassel-Stadt GmbH 
 

vertreten durch die Geschäftsführung 
 

nachfolgend als AFK bezeichnet 
 

nachfolgend gemeinsam bezeichnet als Vertragspartner 
 
 



§ 1 
 
Zwischen den Vertragspartnern besteht Einvernehmen, dass der gemäß § 14 bis zum 
31. Dezember 2009 befristete Errichtungs- und Aufgabenübertragungsvertrag vom  
9. Dezember 2004 der AFK in vollem Umfang und mit allen rechtlichen Wirkungen bis zum  
31. Dezember 2010 weiter Geltung hat. 
 
 

§ 2 
 
Der Vertrag endet spätestens zum 31. Dezember 2010 ohne dass es einer vorherigen Kündigung 
durch die Vertragspartner bedarf. 
 
 

§ 3 
 
Werden im Rahmen einer Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Zweites 
Buch - Sozialgesetzbuch (SGB II) die Arbeitsgemeinschaften nach § 44 b SGB II und damit die 
AFK aufgrund gesetzlicher Regelungen in eine andere Organisation- oder Rechtsform zu einem 
Termin vor Ablauf dieses Ergänzungsvertrages überführt, besteht zwischen den Vertragspartnern 
Einvernehmen, dass dieser Ergänzungsvertrag zu diesem Zeitpunkt endet. 
 
 
Kassel, 
 
Magistrat der Stadt Kassel Agentur für Arbeit Kassel 
 
 
 
 
Bertram Hilgen Detlef Hesse 
Oberbürgermeister Vorsitzender der Geschäftsführung 
 
 
 
 
 
Dr. Barthel Volker Gräb 
Stadtkämmerer Geschäftsführer Interner Service 
 
 
 
 
 
Detlev Ruchhöft Jan Rümenap 
Geschäftsführer stellv. Geschäftsführer 
 
 
I:\AFK\Verhandlungsphase\Vertagsentwürfe-Musterverträge\Ergänzungsvertrag zum AÜV_Stand 03042009.doc 



Magistrat 
- V -/- 40 - 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1317 

documenta-Stadt
 
Kassel, 05.05.2009 

 
 
 
Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder im Heilhaus Kassel als 
Abteilung der Alexander-Schmorell-Schule, Schule für Körperbehinderte, 
zum Schuljahr 2009/10 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadträtin Anne Janz 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder im Heilhaus Kassel als 
Abteilung der Alexander-Schmorell-Schule, Schule für Körperbehinderte, wird 
zugestimmt “ 

 
 
Begründung: 
 
Das Angebot der Schule für schwer kranke Kinder richtet sich an Kinder, für die der 
Unterricht an der allgemeinen Schule oder der Besuch einer Förderschule aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Das Leben dieser Kinder ist durch 
eine chronische oder unheilbare Krankheit bzw. eine Behinderung stark 
beeinträchtigt und sie haben eine eingeschränkte Lebenserwartung.  
 
Soweit irgend möglich sollte es vermieden werden, für schwer kranke Kinder das 
Ruhen der Schulpflicht auszusprechen. Sofern der Besuch der Förderschule jedoch mit 
erhöhten Risiken oder unzumutbaren Belastungen für die betroffenen Kinder 
verbunden ist, besteht gegenwärtig nur noch die Möglichkeit einer Hausbeschulung, 
meist zwangsläufig unter Einbeziehung der ohnehin stark eingespannten und 
permanent geforderten Angehörigen. Durch das Konzept der Schule für schwer 
kranke Kinder kann eine Lücke geschlossen werden, die bei der Beschulung von 
Kindern mit schwersten Erkrankungen und massiven Belastungen bis hinzu 
lebensbedrohlichen Zuständen ohne Klinikindikation schon lange besteht. 
Mit der Einrichtung einer Schule für schwer kranke Kinder soll dazu beigetragen 
werden, schwer kranken Kindern ein soziales, emotionales und kognitives Lernen, das 
ihnen entspricht, zu ermöglichen.  
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Eine Anbindung der Schule für schwer kranke Kinder an die Alexander-Schmorell-
Schule stellt die sinnvollste Lösung dar, weil 

 sie ohnehin schon die entsprechende Schülerschaft in anderen Lebensphasen 
unterrichtet, 

 eine größtmögliche Heterogenität aufweist, 
 in der Vielzahl der vertretenen Professionen verlässliche personelle Ressourcen 

bündelt, 
 im Beratungs- und Förderzentrum spezifische Kompetenz entwickelt, 
 in einem vernetzten Feld mit allgemeinen Schulen, anderen Förderschulen, 

sozialpädiatrischem Zentrum, Kliniken, Ärzten und Therapeuten kooperiert. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Schule für Kranke werden in den Räumen des 
Heilhauses beschult. Es ist von regelmäßig 2-5 Kindern auszugehen. 
 
Die Heilhaus-Stiftung Ursa Paul errichtet die Räumlichkeiten und vermietet sie an die 
Stadt Kassel. Der Schulgruppe stehen ca. 65 m² zur Verfügung: ein Gruppenraum und 
Therapieraum (ca. 36 m²), ein angrenzender Ruheraum (ca. 13 m²), ein barrierefreies 
Duschbad mit behindertengerechtem WC sowie ein großzügiger Eingangsbereich. 
Der monatliche Mietpreis beträgt einschließlich der Nebenkosten 1.162 EUR. Die 
Räumlichkeiten sollen ab 01. September 2009 angemietet werden. 
 
Die Deckung der Miete erfolgt für den Zeitraum September bis Dezember 2009 über 
das Sachkonto 670 010 000, Kostenstelle 400 00 704. Für 2010 ist die Miete bereits in 
der Mittelanmeldung im Sachkonto 670 010 500, Kostenstelle 400 00 506 
berücksichtigt. 
Für die Erstausstattung der Schule für schwer kranke Kinder sind im Haushalt 2010 im 
Sachkonto 077 500 001, Kostenstelle 400 00 005 unter der Investitions-Nummer 400 
4213 300 bereits Mittel in Höhe von 22.000 EUR eingestellt. 
 
Der Landkreis Kassel beteiligt sich an den Kosten auf der Grundlage einer noch 
abzuschließenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. 
 
Der Magistrat der Stadt Kassel hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 4. Mai 2009 
beschlossen. 
 
Dr. Jürgen Barthel 
Stadtkämmerer 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1319 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 28.04.2009 

 
 
 
Kurzstreckenticket Regiotram 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund 
(NVV) in Verhandlungen zu treten, um ähnlich dem Kurzstreckenticket für Busse 
und Bahnen der KVG eine solche Möglichkeit für die Regiotram einzurichten. 
 
Gleichzeitig soll der Magistrat Verhandlungen mit dem NVV mit dem Ziel des 
Erhalts der Stabilität der Fahrpreise für die nächsten Jahre aufnehmen. 

 
Begründung: 
 
Im Zuge der Eröffnung der Regiotramhaltestelle Kirchditmold wurde vielfach der 
Wunsch von Anliegern nach einem bislang nicht verfügbaren Kurzstreckenticket 
geäußert. 
 
Weiterhin wurden nach der Kürzung der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV die 
finanziellen Einbußen des NVV überproportional an die Kunden mittels 
Fahrpreiserhöhungen weitergegeben. Zur Vermeidung weiterer Belastungen sowie 
zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV soll eine Stabilisierung der Fahrpreise 
erreicht werden. 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1320 

documenta-Stadt 
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1266 
Telefax 0561 787 7130 
E-Mail  info@cdu-fraktion-kassel.de 
Internet www.CDU-Fraktion-Kassel.de 

 
Kassel, 29.04.2009 

 
 
Umbau Friedrich-Ebert-Straße Ost I 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, dem Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr Vorentwürfe für den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße vorzulegen, in 
denen Kfz-Streifen und Gleiskörper (Straßenbahn) nebeneinander geführt 
werden. 
Darüber hinaus sollen folgende Eckpunkte berücksichtigt werden: 
 

1. Realisierung des Boulevardcharakters der Friedrich-Ebert-Straße für 
Fußgänger und dementsprechende Aufwertung der Straße und des 
Quartiers 

2. Erhalt oder nach Möglichkeit auch Ausbau der Anzahl der Parkplätze 
3. Parkplätze der Bezügestelle und des Landes sollen abends freigegeben 

werden 
4. Anwohnerparkplätze sollen zeitweise freigegeben werden 
5. Erhalt der Brötchentaste 
6. Einsatz kleinwüchsigerer Bäume als bisher geplant 
7. Regelung des Verkehrs mit Einsatzfahrzeugen 
8. Differenzierte Befragung der Eigentümer und Anlieger 

(Gewerbetreibende, Bewohner) 
 
Dabei sollen folgende Varianten geprüft werden: 
 
Variante 1 (Wegfall Mittelstreifen und Radwege) 
 
Änderungen: 

1. Wegfall des bislang vorgesehenen Mittelstreifens 
2. Einrichtung von ampelgeregelten und entsprechend eingetakteten 

Fußgängerquerungsmöglichkeiten 
3. für PKW befahrbarer Gleiskörper der Straßenbahn 
4. Wegfall der Radfahrstreifen  

(Erschließung für Radfahrer über Kölnische Str. oder Königstor) 
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Folgender neuer Querschnitt soll geprüft werden: 
− Gehwege in der Breite der bisher bekannten 1. Konzeption 
− Parken 
− Kfz-Streifen 
− Gleiskörper Straßenbahn 
− Gleiskörper Straßenbahn 
− Kfz-Streifen 
− Parken 
− Gehwege in der Breite der bisher bekannten 1. Konzeption 

 
Variante 2 (Straßenbahn am Rand) 
 
Änderungen: 
Wegfall der Radfahrstreifen + Wegfall des 0,5m Abstandsstreifens 
(Erschließung für Radfahrer über Kölnische Str. oder Königstor) 
 
Folgender neuer Querschnitt soll geprüft werden: 

− Gehwege in der Breite der bisher bekannten 1. Konzeption 
− Parken 
− Gleiskörper Straßenbahn 
− Kfz-Streifen 
− Mittelstreifen 
− Kfz-Streifen 
− Gleiskörper Straßenbahn 
− Parken 
− Gehwege in der Breite der bisher bekannten 1. Konzeption 

 
Diese Vorentwürfe und deren Varianten sollen so bald wie möglich im Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Verkehr vorgestellt werden. 

 
 
Begründung: 
 
Die vorgelegte Entwurfsplanung für den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße/Ost I 
betreffend die Gleisführung lehnt die CDU-Fraktion ab, da, wie eine Simulation der 
zukünftigen Verkehrsströme verdeutlicht hat, vermehrt Verkehrsstauungen zu 
befürchten sind, welche die Qualität der Straße und des Quartiers verschlechtern. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dominique Kalb 
 
 
gez. Dr. Norbert Wett 
Fraktionsvorsitzender 



Magistrat 
-II-/-20- 
  

 
Vorlage-Nr. 101.16.1326 

documenta-Stadt
 
Kassel, 18.05.2009 

 
 
 
Bildung von Haushaltsresten im Abschluss des Haushaltsjahres 2008 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Barthel 
 
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zum Abschluss des 
Haushaltsjahres 2008 die in der beigefügten Liste aufgeführten 
Haushaltsreste -Finanzhaushalt Investitionen-, ergänzend zu der 
Beschlussvorlage 101.16.1266 vom 23.03.2009, zur Kenntnis.“ 

 
 
Begründung: 
 
Gemäß Erlass des Hessischen Ministers des Inneren und für Sport vom 3. August 2005 
müssen bei dauernd defizitären Kommunen die zu bildenden Haushaltsreste im 
Einzelnen von der Vertretungskörperschaft beschlossen werden. Der Beschluss ist der 
Kommunalaufsicht vorzulegen. 
 
Der o. a. Erlass berücksichtigt nicht die Besonderheiten der Doppik. Bei der 
doppischen Buchführung muss im Rahmen des Jahresabschlusses weitergehend 
differenziert werden. Es wird unterschieden in Haushaltsreste, bei denen Aufträge 
erteilt sind, die Leistung noch nicht erbracht wurde und Haushaltsreste, bei denen die 
Ausgabeermächtigung nicht ausgeschöpft wurde. 
 
Im Ergebnishaushalt kann der Haushaltausgaberest zweimal und Finanzhaushalt 
mehrmals übertragen werden. Daher wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch im 
Finanzhaushalt das Haushaltsjahr belastet, in dem die Zahlung erfolgt.  
 
Das Finanzdezernat hat die Anträge der Fachämter auf Bildung von Haushaltsresten 
gem. § 21 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sorgfältig inhaltlich und daraufhin 
geprüft, dass im Haushaltsplan 2009  Mittel für den jeweiligen Zweck nicht oder nicht 
ausreichend zur Verfügung stehen. 
 
Bei den aufgeführten Haushaltsausgaberesten sind Aufträge erteilt, die Leistung 
noch nicht erbracht und somit wurde eine Verpflichtung eingegangen. 
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Die für den Finanzhaushalt des Jahres 2008  zu bildenden Haushaltsreste sind 
bestimmten Projekten zugeordnet. Diese Mittel können nach dem 
Gemeindehaushaltsrecht grundsätzlich bis zum Abschluss der Maßnahme übertragen 
werden. Die Anträge der Ämter auf Bildung der Haushaltsreste im Finanzhaushalt mit 
entsprechender Begründung können im Büro der Stadtverordnetenversammlung und 
in der Haushaltsabteilung des Amtes Kämmerei und Steuern eingesehen werden. 
 
Der Gesamtbetrag der aus dem Finanzhaushalt -Investitionen- zu übertragenden 
Haushaltsausgabereste erhöht sich um 83.139,13 € auf 96.085.705,24 €.  
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18.05.2009 beschlossen. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Anlage zur Vorlage-Nr. 101.16.1326

Investitions-
nummer Betrag

€

1 3
630 6380 1 00 19.996,15
630 6395 1 00 63.142,98

Abschluss des Jahres 2008 im Finanzhaushalt
-Kenntnisnahme-

hier: Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Jahr 2009 aus
Mitteln, für die im Jahr 2008 Aufträge erteilt und Leistungen noch nicht erbracht wurden

Aufgrund des § 21 Absatz 2 GemHVO-Doppik werden im Finanzhaushalt folgende Haushaltsausgabereste
gebildet (Spalte 3), die eine zusätzliche Ausgabeermächtigung im Jahr 2009 darstellen.

Ergänzung zur Vorlage 101.16.1266

Bezeichnung

2
Dienstleistungszentrum Bau
Demographischer Wandel



Anlage zur Vorlage-Nr. 101.16.1326



Magistrat 
-VI-/-63- 
Az.   

 
Vorlage-Nr. 101.16.1327 

documenta-Stadt
 
Kassel, 18.05.2009 

 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtbaurat Witte 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Für das Gebiet im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zwischen Baunsbergstraße, 
Heideweg und verlängertem Werraweg (Fußweg) soll gemäß § 13 a 
Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt 
werden. 
 
Ziel des Bebauungsplans ist die planungsrechtliche Sicherung einer derzeitigen 
Fläche mit Verkehrsgrün für eine Bebauung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18. Mai 2009 der Vorlage zugestimmt. 
Die Erläuterung der Vorlage (Anlage 1) und ein Übersichtsplan (Anlage 2) sind 
beigefügt. 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 



Stadtplanung und Bauaufsicht Anlage 1 
 
 
 
Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. III/71 „Heideweg“    
(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)(Aufstellungsbeschluss)    
 
 
 
 

E r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n gE r l ä u t e r u n g    
 
 
 
Im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe soll im Bereich der Einmündung des Heideweges in 
die Baunsbergstraße eine dreieckige städtische Fläche für eine Bebauung pla-
nungsrechtlich gesichert werden.  
 
Ziel der Planung ist es, die Randbebauung der Baunsbergstraße zu vervollständi-
gen und den Einmündungsbereich Heideweg städtebaulich zu fassen. Dazu soll das 
Areal, das zur Zeit eine ungestaltete Rasenfläche ist, durch eine qualitativ hoch-
wertiges Bebauung aufgewertet werden. Die Höhenentwicklung des Gebäudes o-
rientiert sich an der umgebenden Bebauung. Die notwendigen Stellplätze sind 
zum Teil oberirdisch, zum Teil in einer Tiefgarage möglich.  
Die Baugebietsfläche wird so gewählt, dass die Verkehrsflächenbreiten der Bauns-
bergstraße und des Heideweges aufgenommen werden. Der öffentliche Fußweg 
am Südrand der Fläche und der Baumbestand bleiben erhalten. 
 
Im rechtsverbindlichen einfachen Bebauungsplan Nr. 3 West A-D i. M. 1 : 5000 vom  
14. Dezember 1982 ist die Fläche als „Verkehrsgrün“ festgesetzt. Mit Inkrafttreten 
des qualifizierten Bebauungsplanes Nr. III/71 „Heideweg“ wird der bestehende Be-
bauungsplan im betreffenden Geltungsbereich aufgehoben. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Wohnbaufläche darge-
stellt. Diese Darstellung ist auch im neu aufgestellten Flächennutzungsplan (FNP 
2007), der vom Regierungspräsidium Kassel genehmigt und voraussichtlich im Juli 
2009 rechtswirksam wird, unverändert enthalten. 
 
Der Plan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Er dient der Nachverdichtung 
im Innenbereich besiedelter Ortslage. Die im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) zulässige überbaubare Grundfläche liegt weit unter 20.000 
qm. Die Voraussetzungen zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 
13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB sind damit erfüllt. 
 
   
   
   
gez.   
Spangenberg   
   
Kassel, 6. Mai 2009 





Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung

 
 
 
 
 
 

Vorlage Nr. 101.16.1337 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
Telefon 0561 787 1294 
Telefax 0561 787 2104 
E-Mail  info@gruene-kassel.de 

 
Kassel, 20.05.2009 

 
 
Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in Städten 
 
 

Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, sich am bundesweiten Modellversuch 
„Innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme - Neue Mobilität in Städten“  des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung zu beteiligen. 
 
Unabhängig von der Berücksichtigung der Bewerbung soll in Kassel in 
Kooperation mit der KVG und dem NVV ein Fahrradverleihsystem installiert 
werden. 

 
 
Begründung: 
 
Ziel des Wettbewerbes ist es, eine Radverkehrspolitik zu fördern, die einen 
klimafreundlichen und energieeffizienten Nahverkehr mittels innovativer öffentlicher 
Fahrradverleihsysteme unter Berücksichtigung ihrer städtebaulichen Integration 
weiterentwickeln und unterstützen. Die Einführung der Systeme ist bis zum Frühjahr 
2010 in zehn Förderstädten bundesweit vorgesehen. Die Gesamtfördersumme beträgt 
12,7 Mio. € bis zum Ende des Jahres 2013. 
 
In vielen Städten in Europa werden seit einigen Jahren Fahrradleihsysteme 
erfolgreich betrieben. Einsendeschluss ist der 17.6.09. 
 
Durch die Kombination von Öffentlichem Verkehr und Fahrradverleihsystem kann 
auch in Kassel ein nachhaltiges Stadtverkehrsangebot geschaffen werden und ein 
Beitrag dazu geleistet werden, den Anteil am Radverkehr zu steigern. Vor dem 
Hintergrund der anhaltend steigenden Feinstaubwerte in Kassel ist das Ziel, den 
Anteil am Radverkehr zu steigern mit allen Mitteln zu verfolgen. Kurze Wege mit 
dem Kfz-Verkehr können durch die Vernetzung von Rad und ÖPNV entfallen und 
durch Leihfahrräder erfolgen. Dies dient der Senkung der Emissionen und steigert die 
Lebensqualität. Ebenfalls kann die Vernetzung der Museumslandschaft durch ein 
Leihfahrradsystem unterstützt werden. Um den anhaltend steigenden 
Feinstaubwerten in Kassel sind vielfältige Maßnahmen nötig und möglich, um die 
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Belastungen zu senken. Eine konsequente Förderung von Radverkehr und 
Öffentlichem Nahverkehr kann im Rahmen eines Verkehrs- und 
Mobilitätsmanagements dazu beitragen, die Überschreitungen beim Feinstaub zu 
senken und damit die Einführung einer Umweltzone überflüssig zu machen. 
Eine hohe Anziehungskraft haben öffentliche Fahrradverleihsysteme auch für 
Stadttouristen, die für die Stadt wirtschaftlichen- und kulturellen Folgenutzen 
bedeuten. 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
 
 
 
gez. Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzende 



 

Stadtverordnetenversammlung 
 
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der 
SPD und B90/Grüne 
 
 
 
 

Vorlage-Nr. 101.16.1340 

documenta-Stadt
 
Rathaus 
34112 Kassel 
 
Kassel, 25.05.2009 

 
 
 
Programm "Aktive Kernbereiche" 
 
 
 

Gemeinsamer Antrag 
 

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, über den aktuellen Sachstand zum Programm 
"Aktive Kernbereiche" sowie die aktuellen Planungen zur Friedrich-Ebert-Straße 
im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr zu berichten. 

 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz 
 
 
 
Uwe Frankenberger, MdL Karin Müller, MdL 
Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Fraktionsvorsitzende B90/Grüne 
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